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19. Sitzung 

Bonn, den 14. März 1973 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat soll der 
Entwurf eines Gesetzes zum Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Charta der Vereinten Nationen 
— Drucksache 7/154 —, der in der 15. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 16. Februar 1973 dem 
Haushaltsausschuß als mitberatendem Ausschuß zu-
gewiesen wurde, nunmehr dem Haushaltsausschuß 
nur gemäß § 96 der Geschäftsordnung überwiesen 
werden. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Eichgesetzes — Drucksache 7/103 —, der in der 
15. Sitzung dem Ausschuß für Wirtschaft zugewiesen 
wurde, soll zusätzlich dem Haushaltsausschuß gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung überwiesen werden. 

Ist das Haus einverstanden? — Ich sehe und höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Es liegt Ihnen, meine Damen und Herren, noch 
eine Reihe von Vorlagen der Bundesregierung vor, 
die keiner Beschlußfassung bedürfen und die nach 
§ 76 Abs. 2 der Geschäftsordnung den zuständigen 
Ausschüssen überwiesen werden sollen: 

Betr.: Bericht des Parlamentarischen Staatssekretärs Heinz West-
phal im Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-
sundheit über Rauschmittelmißbrauch 

-- Drucksache VI/VII 2 —
zuständig: Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Betr.: Bericht des Bundesministers des Innern Ober Rausch-
mittelmißbrauch 

— Drucksache VI/VII 3 — 
zuständig: Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Betr.: Bericht über die Maßnahmen zur Verbesserung der Situa-
tion der Frau 

— Drucksache VI/3689 — 
zuständig: Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (feder-

führend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Betr.: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Zeit-
raum 1973 bis 1976 

Bezug: § 6 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" vom 
3. September 1969 

— Drucksache 7/61 — 
zuständig: Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

(federführend) 
Haushaltsausschuß 

Betr.: Verbilligte Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken 
Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 1. März 1972 

-- Drucksache 7/282 —
zuständig: Haushaltsausschuß (federführend) 

Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Erhebt sich gegen die beabsichtigte Überweisung 
dieser Vorlagen Widerspruch? — Ich stelle fest, daß 
das nicht der Fall ist. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. Februar 1973 be-
schlossen, dem 

Zweiten Gesetz zur Ä nderung des Außenwirtschaftsgesetzes 
zuzustimmen. 

Der Bundesrat hat in der gleichen Sitzung beschlossen, dem 
Gesetz zur Änderung von Vorschriften der gesetzlichen Ren-
tenversicherungen (Viertes Rentenversicherungs-Änderungs-
gesetz — 4. RVÄndG) 

nicht zuzustimmen; er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner 
Zustimmung bedarf. Sein Schreiben ist als Drucksache 7/243 ver-
teilt. Der Bundeskanzler hat mit Schreiben vom 8. März 1973 die 
Auffassung der Bundesregierung zu diesem Beschluß des Bun-
desrates dargelegt, die als Drucksache 7/307 verteilt ist. 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 12. März 
1973 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Althammer und 
Genossen betr. Verwendung des Stiftungsvermögens der Stif-
tung für ehemalige Kriegsgefangene — Drucksache 7/241 — be-
antwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 7/312 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
mit Schreiben vom 13. März 1973 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Rollmann, Kroll-Schlüter, Geisenhofer, Dr. Waigel, 
Dr. Hornhues, Frau Stommel, Braun und Genossen betr. Bundes-
jugendplan 1973 — Drucksache 7/245 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 7;313 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung hat mit Schreiben vom 2. März 1973 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Frau Filers (Bielefeld), Frau Schlei, 
Frau Dr. Lepsius, Dr. Nölling, Rappe (Hildesheim), Frau Funcke, 
Frau Schuchardt und Genossen und der Fraktionen der SPD, FDP 
betr. verdeckte Diskriminierung der Frauen durch Einstufung in 
Leichtlohngruppen — Drucksache 7/182 — beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache 7/292 verteilt. 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau hat mit Schreiben vom 9. März 1973 die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Schneider, Geisenhofer, Niegel, Mick und 
Genossen betr. Modernisierung von Altbauwohnungen — Druck-
sache 7/233 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
7/303 verteilt. 

Der Bundeskanzler hat mit Schreiben vom 28. November 1972 
den Bericht der von der Bundesregierung eingesetzten unab-
hängigen Wehrstruktur-Kommission 

„Die Wehrstruktur in der Bundesrepublik Deutschland. 
Analyse und Optionen" 

zur Kenntnisnahme übersandt. Er ist als Drucksache 7/242 ver-
teilt. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat gegen die nachfolgenden, vom 
Rat der EG inzwischen verkündeten Verordnungen keine Be-
denken erhoben: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Eröffnung, Aufteilung und 
Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents für Baumwoll-
garne, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf, der Tarif-
nummer 55.05 des Gemeinsamen Zolltarifs, mit Ursprung in 
Malta 
Verordnung (EWG) des Rates zur Eröffnung, Aufteilung und 
Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents für synthe-
tische und künstliche Spinnfasern, der Tarifnummer 56.04 
des Gemeinsamen Zolltarifs, mit Ursprung in Malta 
Verordnung (EWG) des Rates zur Eröffnung, Aufteilung und 
Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents für Oberbe-
kleidung, der Tarifnummer 60.05 des Gemeinsamen Zolltarifs, 
mit Ursprung in Malta 
Verordnung (EWG) des Rates zur Eröffnung, Aufteilung und 
Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents für Oberbe-
kleidung für Männer und Knaben, der Tarifnummer 61.01 des 
Gemeinsamen Zolltarifs, mit Ursprung in Malta 
-- Drucksache 7/28 — 
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Verordnung (EWG) des Rates zur zeitweiligen Aussetzung 
von autonomen Zollsätzen des Gemeinsamen Zolltarifs für 
bestimmte Waren 
— Drucksache 7/37 

— 

Verordnung (EWG) des Rates über die Eröffnung, Aufteilung 
und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für Ko-
lophonium, einschließlich „Brats résineux”, der Tarifstelle 
38.08 A des Gemeinsamen Zolltarifs 
— Drucksache 7/38 

— 

Verordnung (EWG) des Rates zur Verlängerung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 227/72 des Rates vom 31. Januar 1972 
über die Einfuhr bestimmter Fischereierzeugnisse mit Ur-
sprung in Tunesien in die Gemeinschaft 

Verordnung (EWG) des Rates zur Verlängerung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 228/72 des Rates vom 31. Januar 1972 
über die Einfuhr bestimmter Fischereierzeugnisse mit Ur-
sprung in Marokko in die Gemeinschaft 
— Drucksache 7/42 

— 

Verordnung des Rates (EWG) 
Nr. 2740/72 vorn 19. Dezember 1972 über die Eröffnung, Auf-
teilung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten 
für Werkblei und Rohblei, anderes als Werkblei der Tarif-
stellen 78.01 A I und A II des Gemeinsamen Zolltarifs (1973) 
Nr. 2741/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 über die Er-
öffnung, Aufteilung und Verwaltung eines Gemeinschafts-
zollkontingents für Rohzink der Tarifstelle 79.01 A des Ge-
meinsamen Zolltarifs (1973) 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
gegen die nachfolgenden, vom Rat der EG inzwischen verkün-
deten Verordnungen keine Bedenken erhoben: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der allge-
meinen Regeln für die Ausgleichsbeträge für Eier 
— Drucksache 7/168 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln für die Ausgleichsbeträge für Geflügelfleisch 
— Drucksache 7/169 —

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der Grund-
regeln für die Ausgleichsbeträge für Reis und zur Festset-
zung dieser Ausgleichsbeträge für einige Erzeugnisse 
— Drucksache 7/170 —

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln für die Ausgleichsbeträge für Schweinefleisch 
— Drucksache 7,171 — 

Verordnung (EWG) 
Nr. 2709/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 zur Ergänzung 
der Verordnung Nr. 213/67/EWG zur Festsetzung des Ver-
zeichnisses der repräsentativen Märkte für den Schweine-
fleischsektor in der Gemeinschaft infolge des Beitritts neuer 
Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft 

Nr. 2713/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 über die Inter-
vention für in Dänemark und dem Vereinigten Königreich 
geernteten Raps- und Rübsensamen 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
Nr. 1009/67/EWG über die gemeinsame Marktorganisation 
für Zucker 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 über die 
Bestimmung der Standardqualität für Rohzucker und des 
Grenzübergangsorts der Gemeinschaft für die Berechnung 
der cif-Preise für Zucker 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
Nr. 371/67/EWG zur Festsetzung der Erstattung bei der Er-
zeugung von Getreide und Kartoffelstärke und Quellmehl 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ergänzung der Verordnung 
Nr. 371/67/EWG des Rates vom 25. Juli 1967 zur Festsetzung 
der Erstattung bei der Erzeugung von Getreide- und Kar-
toffelstärke und Quellmehl 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der Grundregeln 
für den Bestandteil zum Schutz der Verarbeitungsindustrie 
und zur Festsetzung dieses Bestandteils für die neuen Mit-
gliedstaaten 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1349/72 des Rates vom 27. Juni 1972 über die 
Erzeugung von und den Verkehr mit Bruteiern und Küken 
von Hausgeflügel 

Verordnung (EWG) des Rates 
über die Umrechnungskurse, die im Agrarsektor für die 
Währungen der neuen Mitgliedstaaten zu verwenden sind 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 974/71 im Hin-
blick auf die für die neuen Mitgliedstaaten aufgrund ihrer 
Währungslage zu treffenden Maßnahmen in der Landwirt-
schaft. 

Der Finanzausschuß hat gegen die nachfolgende, vom Rat der 
EG inzwischen verkündete Verordnung keine Bedenken erhoben: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 1496/68 des Rates vom 27. September 1968 
über die Bestimmung des Zollgebiets der Gemeinschaft 
— Drucksache 7/44 — 

Überweisung von EG-Vorlagen 
Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 

des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Entscheidung des Rates über die Mittel eines Vorgehens der 
Gemeinschaft auf dem Gebiet regionaler Entwicklung und 
Aufzeichnung über die Regionalpolitik in der Gemeinschaft 
— Drucksache VI/1397 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung, Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Innenausschuß, Haushaltsausschuß 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der end-
gültigen Beschlußfassung im Rat 

Mitteilung der Kommission über allgemeine Beihilferegelun-
gen mit regionaler Zwecksetzung 
— Drucksache VI/2565 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie des Rates 
vom 20. 12. 1968 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten der 
EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnisse zu 
halten 

Verordnung des Rates über die Anwendung des Status des 
,.Gemeinsamen Unternehmens" auf Tätigkeiten der Erdöl-
industrie 

Entscheidung des Rates betr. die Aufnahme von Anleihen für 
einen Beitrag der Gemeinschaft zur Finanzierung von Kern-
kraftwerken 
— Drucksache VI/2512 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Aus-
schuß für Forschung und Technologie und für das Post- und Fern-
meldewesen, Haushaltsausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates betreffend die gemeinsame  
Einfuhrregelung 

Verordnung (EWG) des Rates über die Anwendung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 	. betreffend die gemeinsame Einfuhr-
regelung auf die französischen überseeischen Departements 
— Drucksache VI/2542 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates über die Vergabe von industriellen 
Entwicklungsverträgen durch die Gemeinschaft 
— Drucksache V1/3696 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Haus-
haltsausschuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Mitteilung der Kommission an den Rat über die von der 
Gemeinschaft auf dem Flugzeugsektor zu treffenden industrie-
politischen und technologischen Maßnahmen 
— Drucksache VI/3733 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinien des Rates betr. Tätigkeit des Friseurs (aus CITI-
Gruppe 855) 
— Drucksache V1/2573 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates betr. die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge 
— Drucksache VI/2088 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Memorandum der EG-Kommission betreffend die Industrie-
politik der Gemeinschaft 
— Drucksache VI/606 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Memorandum der französischen Regierung über die Modali-
täten für eine Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der industriellen und wissenschaftlichen Entwicklung 
in Europa 
— Drucksache VI/728 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend) , Haus-
haltsausschuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Entscheidung des Rates über die Einsetzung eines Ausschus-
ses für Industriepolitik 
— Drucksache VI/2370 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Richtlinien des Rates über die Verwirklichung der Nieder-
lassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für 
die selbständigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Finanz, 
der Wirtschaft und des Rechnungswesens usw. 
— Drucksache VI/1051 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften für die Filmwirtschaft 
Richtlinie über die Verwirklichung des freien Dienstleistungs

-

verkehrs für die selbständigen Tätigkeiten des Filmverleihs 
— Drucksache VI/2569 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Entscheidung des Rates zur zeitweisen Erweiterung der men-
genmäßigen Einfuhrbeschränkungen um 10'/e 

Verordnung (EWG) Nr. . . ./73 des Rates vom . 
über eine 10 %ige Erhöhung der Kontingentbeträge oder Pla-
fonds,  die für die Anwendung der allgemeinen Präferenzen 
im Jahre 1973 festgelegt worden sind 

Entwurf eines Beschlusses der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl über eine 10 %ige Erhöhung 
der Kontingentbeträge oder Plafonds, die für die Anwen-
dung der allgemeinen Präferenzen im Jahre 1973 bezüglich 
der Eisen- und Stahlerzeugnisse des EGKS-Vertrags festge-
legt worden sind 
— Drucksache 7/163 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Einfuhr von Olivenöl 
aus Tunesien 
— Drucksache 7/236 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates über das Verzeichnis der mit Vor-
rang zu fördernden Agrargebiete und Gebietsteile nach der 
Verordnung (EWG) über die Finanzierung von Vorhaben 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, im Rahmen 
von Programmen zur Entwicklung von Agrargebieten, die mit 
Vorrang zu fördern sind 
— Drucksache 7/237 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Entscheidung des Rates über Maßnahmen gegen die Maul-
und Klauenseuche 
— Drucksache 71238 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ä nderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1569/72 über die Einführung von Sondermaßnah-
men für Raps- und Rübsensamen 
— Drucksache 7/239 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die zeitweilige Aussetzung 
der auf bestimmte Obst- und Gemüsesorten mit Ursprung 
in den assoziierten afrikanischen Staaten und Madagaskar 
oder den überseeischen Ländern und Gebieten angewandten 
Zölle 

über die zeitweilige Aussetzung der auf bestimmte Obst- 
und Gemüsesorten mit Ursprung in der Vereinigten Repu-
blik Tansania, der Republik Uganda und der Republik Kenia 
angewandten Zölle 
— Drucksache 7/266 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Voilage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG, EURATOM, EGKS) Nr. . . . /73 des Rates 
vom . . zur Änderung der Verordnung Nr. 422/67/ 
EWG, Nr. 5/67/Euratom über die Regelung der Amtsbezüge 
für den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission so-
wie für den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte 
und den Kanzler des Gerichtshofs 
— Drucksache 7/265 —

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Haushaltsaus-
schuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel 
— Drucksache 7/277 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über den Pauschbetrag für nicht 
raffiniertes Olivenöl, das vollständig in Griechenland er-
zeugt wurde und aus diesem Land unmittelbar in die Ge-
meinschaft befördert wird 
— Drucksache 7/279 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ausdehnung des Anhangs 
der Verordnung (EWG) Nr. 109/70 zur Festlegung einer ge-
meinsamen Regelung für die Einfuhr aus Staatshandelslän-
dern auf weitere Einfuhren 
— Drucksache 7/280 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Mitteilung der Kommission an den Rat über die Probleme 
und Mittel der Energiepolitik für den Zeitraum 1975-1985 

Verordnung des Rates zur Festlegung einer gemeinsamen 
Regelung für die Einfuhren von Kohlenwasserstoffen aus drit-
ten Ländern 

Verordnung des Rates über die grenzüberschreitenden Öl-  
und Gasrohrleitungen 

Richtlinie des Rates über Maßnahmen zur Abschwächung der 
Auswirkungen von Schwierigkeiten bei der Versorgung mit 
Kohlenwasserstoffen 
— Drucksache 7/281 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft  (federführend), Aus-
schuß für Forschung und Technologie und für das Post- und Fern-
meldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates betreffend die Durchführung 
des Beschlusses Nr. 43/72 des Assoziationsrates, der im Asso-
ziierungsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und den Assoziierten Afrikanischen Staaten 
und Madagaskar vorgesehen ist 
— Drucksache 7/278 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Einfuhr von Olivenöl 
aus Marokko 
— Drucksache 7/285 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die im Abkommen zwi-
schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Arabischen Republik Ägypten vorgesehenen Schutzmaßnah-
men 
— Drucksache 7/286 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Besdiluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates über die Erhebung von Zinsen im 
Rahmen des EAGFL und der Nahrungsmittelhilfe gezahlter 
Beträge, die wiedereinzuziehen sind 
— Drucksache 7/291 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Haushaltsausschuß mit der Bitte um Vor-
lage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung 
im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Ä nderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1464/72 vom 10. Juli 1972 über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung des Gemeinschaftszollkontingents 
für 20 000 Stück Färsen und Kühe bestimmter Höhenrassen, 
nicht zum Schlachten, der Tarifstelle ex 01.02 A II b) 2 des 
Gemeinsamen Zolltarifs 
— Drucksache 7/297 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Erzeugersubventio-
nen, deren Beibehaltung dem Vereinigten Königreich für be-
stimmte Erzeugnisse gestattet ist 
— Drucksache 7/298 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates 
über den Abschluß eines Abkommens zur Änderung von Arti-
kel 5 des Anhangs 1 des Abkommens zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und dem Königreich Marokko 

über den Abschluß eines Abkommens zur Änderung von 
Artikel 5 des Anhangs 1 des Abkommens zur Gründung 
einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Tunesischen Republik 
— Drucksache 7/299 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Verordnung (EWG) des Rates zur zweiten Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1388/70 über die Grundregeln für die 
Klassifizierung der Rebsorten 
— Drucksache 7/300 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates vom 9. Februar 1973 zur Verschiebung 
des Zeitpunktes, in dem die Verordnungen (EWG) Nr. 1055/72 
des Rates vom 18. Mai 1972 über die Mitteilung der Einfuhr 
von Kohlenwasserstoffen an die Kommission und (EWG) 
Nr. 1056/72 des Rates vom 18. Mai 1972 über die Mitteilung 
der Investitionsvorhaben von gemeinschaftlichem Interesse 
auf dem Erdöl-, Erdgas- und Elektrizitätssektor an die Kom-
mission Im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nord-
irland angewendet werden 
— Drucksache 7/301 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Haus-
haltsausschuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates 
über die im Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und Libanon vorgesehenen Schutzmaß-
nahmen 

über die im Abkommen zur Gründung einer Assoziation 
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Republik Zypern vorgesehenen Schutzmaßnahmen 
— Drucksache 7/304 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Einfuhr von Zitrus

-

früchten mit Ursprung in der Libanesischen Republik 
— Drucksache 7/305 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-

fassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
Nrn. 134/67/EWG und 137/67/EWG über die Einschleusungs-
preise und über das sogenannte „System von Leit- und 
Folgeerzeugnissen" auf dem Schweinefleischsektor, insbeson-
dere die Nomenklatur der Erzeugnisse 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines Mo-
nats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag erhoben 
werden 

Verordnung (EWG) Nr. 223/73 des Rates vom 31. Januar 1973 
zur Aufstellung allgemeiner Regeln, die das gute Funktio-
nieren der gemeinsamen Marktorganisation für Zucker im 
Anschluß an den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten gewähr-
leisten sollen 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines Mo-
nats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag erhoben 
werden 

Ich rufe nunmehr Punkt 2 der heutigen Tages-
ordnung auf: 

Bericht der Bundesregierung aus der Kabi-
nettsitzung 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
ein paar Bemerkungen machen. Seit einer Reihe von 
Jahren haben viele von uns sich mit der Frage be-
schäftigt, wie das Parlament stärker auch aktuelle 
politische Fragen behandeln kann. Eines der Instru-
mente war die Aktuelle Stunde, die am 10. Februar 
1965 zum erstenmal hier im Hause durchgeführt 
wurde. Auch die Dringlichkeitsfragen im Rahmen 
der Fragestunde gehören dazu. 

Heute beginnen wir nun mit einem neuen Ver-
such, bei dem ich Sie und auch die Mitglieder der 
Bundesregierung um Unterstützung bitte, damit wir 
nach Möglichkeit am Ende einer Erprobungszeit 
sagen können, daß wir einen guten Schritt auch für 
die innere Arbeit des Parlaments getan haben. Wie 
Sie schon aus der amtlichen Mitteilung vom 3. März 
entnommen haben, hat sich die Bundesregierung 
bereit erklärt, dem Deutschen Bundestag im An-
schluß an Kabinettsitzungen eine kurze Informa-
tion zu geben. Eine solche Information steht nun 
heute zum erstenmal auf der Tagesordnung des 
Deutschen Bundestages. 

Das Verfahren ist im einzelnen interfraktionell 
vereinbart worden. Die Berichterstattung wird etwa 
zehn Minuten dauern. Im Anschluß daran kann jedes 
Mitglied des Hauses eine Frage an die Bundesregie-
rung zu ihrem Bericht stellen. Diese Fragen müssen 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Bericht der Bundesregierung oder mit den Antwor-
ten, die sich schon auf Fragen von Mitgliedern des 
Hauses ergeben haben, stehen. Die Dauer der Be-
richterstattung einschließlich der Fragen und Ant-
worten darf 30 Minuten nicht übersteigen. 

Meine Damen und Herren, wir sind interfrak-
tionell so verblieben, daß wir zunächst Erfahrungen 
über diese aktuelle Unterrichtung sammeln. Wir 
hoffen, daß wir dann die vorgesehenen festen Re-
geln durch den Geschäftsordnungsausschuß behan-
deln lassen können, um dann auch zu einer erfor-
derlichen Ergänzung der Geschäftsordnung zu kom-
men. 

Ich darf nunmehr zur Berichterstattung aus der 
Kabinettsitzung das Wort dem Herrn Bundesmini-
ster der Finanzen erteilen. 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Für ein Thema, 
das im wirklichen Sinne des Wortes die ganze Welt 
bewegt, ist eine zehnminütige Berichterstattung an 
dieses Haus natürlich, wie auch schon der Präsi-
dent ganz allgemein angedeutet hat, ein Experiment 
und ein Wagnis. Dabei mag uns aber die Gewißheit 
trösten, daß die morgige Tagesordnung des Deut-
schen Bundestages Gelegenheit zur Vertiefung im 
Rahmen der Debatte über den Jahreswirtschafts-
bericht bietet, einer Debatte, bei der man zweifel-
los auf den heutigen Punkt der Berichterstattung zu-
rückzukommen wünschen wird. 

Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, 
meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung 
heute einer dreiprozentigen Aufwertung der D-Mark 
zugestimmt. Diese Aufwertung wird übrigens zum 
erstenmal ausgedrückt oder definiert in einem 
Bruchteil von Sondererziehungsrechten, nicht bei-
spielsweise in einem Verhältnis gegenüber dem 
Dollar. Das Letztere schien uns keinen rechten Sinn 
mehr zu geben in einer Situation, in der die Wech-
selkurse der Währungen von sechs europäischen 
Staaten, die aneinander gebunden sind, einerseits 
und des Dollars andererseits sich in einem freien 
Verhältnis zueinander befinden werden. 

Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft 
ist in der Nacht auf Montag zu gemeinsamen Schluß-
folgerungen aus der jüngsten währungspolitischen 
Entwicklung gekommen. Auf der Grundlage dieser 
Beschlüsse hat das Kabinett heute gehandelt, und 
auf dieser Grundlage handeln auch andere, so daß 
am Montag der kommenden Woche aller Voraus-
sicht nach die Devisenbörsen auf der ganzen Welt, 
auch im Fernen Osten, wieder geöffnet sein werden. 

In einer schwierigen Stunde des Weltwährungs-
systems — vielleicht sollte man jetzt besser von 
einer Weltwährungskonstellation reden, sage ich 
mehr im Spaß und in Klammern — ist es dem ent-
schlossenen Willen der beteiligten europäischen 
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Bundesminister Schmidt 
Regierungen gelungen, innerhalb Europas den bis-
her erreichten Stand monetärer Integration voll zu 
bewahren. Dieses Ergebnis ist nach außen, das heißt 
international, im engsten Kontakt und in vertrauens-
voller Kooperation mit den übrigen Welthandels-
partnern vorbereitet worden; es ist im Laufe der 
vergangenen zehn Tage multilateral und bilateral 
vorbereitet worden. Das Ergebnis genießt auch die 
Zustimmung unserer internationalen Partner; das 
gilt vor allen Dingen für die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Übermorgen wird in einer erweiter-
ten Sitzung des — im weltweiten Jargon so genann-
ten — Zehnerklubs in Paris der Schlußstrich unter 
diese Serie internationaler Konsultationen und Ver-
einbarungen gezogen werden. 

Das wichtigste Element dieser Beschlüsse, an de-
nen eben auch die Bundesregierung mitgewirkt und 
die sie herbeigeführt hat, ist die gemeinsame Beibe-
haltung der verengten Bandbreite so wie bisher 
zwischen der französischen, der dänischen, der hol-
ländischen, der belgisch-luxemburgischen und un-
serer eigenen Währung. Gleichzeitig sind die Zen-
tralbanken dieser eben erwähnten Länder in Zu-
kunft nicht mehr verpflichtet, zur Aufrechterhal-
tung der Bandbreiten ihrer Währung gegenüber 
dem amerikanischen Dollar zu intervenieren. 

Zur Bewertung möchte ich sagen, daß es gewiß 
unter dem Aspekt europäischer währungspolitischer 
Integration — zukünftig weiterer Integration, als 
bisher erreicht — eine noch vollkommenere Lösung 
gewesen wäre, wenn sich auch Großbritannien, 
Irland und Italien an diesem Arrangement hätten 
beteiligen können. Aber diese Länder waren ohne-
hin schon nicht mehr fest in das Währungsgefüge der 
EWG eingebunden, wie jedermann hier weiß. Nach 
Auffassung des Ministerrates liegt es nicht nur im 
Interesse des Vereinigten Königreichs und Irlands, 
sondern auch im Interesse der übrigen EWG-Staa-
ten, daß das Vereinigte Königreich und Irland sich 
noch eine Weile außerhalb des festen europäischen 
Währungsverbundes halten. Dieses gibt der jetzt 
gefundenen Lösung ein höheres Maß an Stabilität, 
wenn Sie so wollen: an innerer Homogenität, und 
damit ein höheres Maß an Glaubwürdigkeit. 

Ich muß weiter sagen, daß gleichwohl die britische 
Regierung und die deutsche Bundesregierung sich 
ganz besonders darum bemüht haben, zu prüfen, ob 
nicht doch, was Großbritannien und was Irland an-
geht, eine weitergehende Lösung zu erzielen ge-
wesen wäre. Wenn gleich dies zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich gewesen ist, so haben doch 
der britische, der irische und auch der italienische 
Finanzminister für ihre Regierungen erklärt, daß sie 
sich sobald wie möglich dem Beschluß über die Ein-
haltung enger gemeinschaftlicher Bandbreiten an-
schließen wollen. Die übrigen Staaten der Gemein-
schaft haben die Erwartung ausgedrückt, daß diese 
drei Regierungen so bald wie möglich ihrem Bei-
spiel folgen. 

Die Bundesregierung möchte unter den gegebenen 
Bedingungen, unter denen zu handeln war — unter 
den Bedingungen vom Februar und März 1973 —, 
sowohl europapolitisch als auch im weiteren Rahmen 
unserer außenpolitischen Beziehungen als auch unter 

dem Gesichtspunkt unserer eigenen Binnenwirt-
schaftspolitik die jetzige Lösung als optimal bezeich-
nen. Ich muß vor allem hervorheben, daß die Beibe-
haltung der europäischen Bandbreite zwischen die-
sen sechs Partnern erst durch die im Februar vor-
angehende Entzerrung des Verhältnisses zwischen 
dem Dollar und einer Reihe anderer Währungen, 
vor allem dem japanischen Yen, möglich gemacht 
worden ist. An der positiven Bewertung dieser wäh-
rungspolitischen Maßnahme der letzten — sagen 
wir — sechs Wochen ändert sich nichts dadurch, daß 
die Bundesrepublik Deutschland sich diesmal im 
Rahmen der zu treffenden und der inzwischen ge-
troffenen Entscheidungen zu einer autonomen Auf-
wertung der Deutschen Mark um 3 % entschlossen 
hat. Im Gegenteil: diese Adjustierung unseres eige-
nen Wechselkurses sichert unserer innereuropä-
ischen Vereinbarung zu sechst eine noch solidere 
Grundlage, sie hat diese Verabredung in ihrem Zu-
standekommen wesentlich erleichtert; sie ist auch 
im Hinblick auf unsere binnenwirtschaftliche Nach-
frage- und Preissituation vernünftig. 

Die Bundesregierung ist zuversichtlich, daß die 
Unternehmen mit dieser Herausforderung fertig 
werden, was ja auch die bisher ergangenen Stel-
lungnahmen aus der Industrie und aus dem weiteren 
Bereich der Wirtschaft durchaus erwarten lassen. Die 
Verbraucher andererseits — auch die Arbeitneh-
mer — sollten darin einen weiteren Beitrag zur 
Stabilitätspolitik der Bundesregierung sehen. 

Diese dreiprozentige Aufwertung ergänzt die bis-
herigen Kapitalverkehrskontrollen wirksam, wenn 
es darum geht, ausländischen Geldzuflüssen vorzu-
beugen. Was die Landwirtschaft angeht, so wird es 
hier nicht zu nachteiligen Folgen kommen. Die An-
passung des Grenzausgleichs wird in wenigen Tagen 
erfolgen. 

Im übrigen dürfen wir eines nicht vergessen: 
Auch wenn jetzt sechs europäische Währungen ge-
meinsam — vielleicht kommen noch einige von 
außerhalb der EWG dazu — den amerikanischen 
Dollar von einem festen Kurs abhängen, so beruhen 
doch weiterhin rund 50 °/o unseres Außenhandels 
zukünftig auf festen Wechselkursen, was zum Bei-
spiel für den japanischen oder den amerikanischen 
Außenhandel nicht mehr annähernd, für den eng-
lischen, schweizerischen und italienischen in keiner 
Weise gesagt werden könnte. Rund 50 % unseres 
Außenhandels werden weiterhin zu festen Wechsel-
kursen abgewickelt werden können, und dieser Pro-
zentsatz mag sich noch erhöhen, wie ich soeben an-
gedeutet habe. 

Schließlich: Alles, es, was wir wahrungspolitisch währungspolitisch zu 
einem besseren Zahlungsbilanzgleichgewicht in der 
Welt beitragen, gibt auch unserem internationalen 
Handel eine zuverlässigere Basis. Wenn die Wäh-
rungen als Vehikel des güterwirtschaftlichen Aus-
tausches in ihren Beziehungen untereinander nicht 
in Ordnung sind, so schadet dies auch dem Handel. 
Je schneller der Dollar erstarken wird, desto unbe-
drohter von protektionistischen Strömungen werden 
sich in Zukunft wieder die Handelsströme entwik-
keln können, in einem desto freieren Geist werden 
die beginnenden Verhandlungen über die zukünftige 
Handelspolitik geführt werden können. 
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Bundesminister Schmidt 
Letzter Punkt, Herr Präsident: Zum Thema „Re-

form des Weltwährungssystems" waren die wäh-
rungspolitischen Ereignisse der letzten sechs Wo-
chen ein nützlicher, geradezu ein gewaltiger An-
schauungsunterricht, der uns vor allem gezeigt hat, 
daß die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer von 
Anfang an in die Verhandlung über die Reform 
eingebrachten zentralen Forderung nach einer besse-
ren Kontrolle der internationalen Liquidität als 
einem der Hauptthemen der Reform genau richtig 
liegt. Es kommt jetzt darauf an, zügig mit der Re-
form voranzuschreiten. Die nächste Gelegenheit wird 
Ende dieses Monats eine Sitzung der sogenannten 
20er-Gruppe des Internationalen Währungsfonds 
unter der Beteiligung der Minister der 20 Länder in 
Washington sein. 

Übrigens könnte sich als ein erfreuliches Neben-
produkt der überwundenen Krise möglicherweise 
herausstellen, daß sich durch die intensiven und 
sehr engen Kontakte während der letzten Wochen 
als währungspolitischen Crisis management's die 
Standpunkte der Regierungen sowohl der EWG-
Länder als auch anderer hinsichtlich wichtiger Re-
formgesichtspunkte einander angenähert haben. 
Vielleicht ist das ein Beitrag zur Beschleunigung 
des Reformbemühens. 

Alles in allem steht fest: Nachdem jetzt die Lö-
sung der aktuellen Krise uns wieder zu Atem kom-
men läßt, müssen wir den in diesem gemeinsamen 
internationalen Crisis management entwickelten Im-
petus auf die — wenn Sie so wollen — strategischen 
Bemühungen zur nachhaltigen Krisenvorbeugung, 
d. h. zur Reform des Weltwährungssystems, über-
tragen. 

Ich möchte, für die Bundesregierung sprechend, 
am Schluß die Erfahrung der Gemeinsamkeit be-
sonders unterstreichen, die zwangsläufig sehr stark 
auf Personen abgestellt sein mußte. Dafür, daß viele 
Institutionen Sitzungen abhalten und handeln konn-
ten, bestand gar nicht die Zeit und konnte sie auch 
nicht geschaffen werden. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang ganz besonders die überaus enge Zu-
sammenarbeit zwischen der Bundesregierung und 
der britischen Regierung wie auch zwischen der 
französischen und unserer Regierung unterstreichen, 
die den gegenwärtigen Erfolg ermöglicht hat. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Bundesminister für seine Be-
richterstattung und darf nunmehr bitten, Fragen zu 
stellen. 

Die erste Frage hat der Herr Abgeordnete Dr. 
Möller. 

Dr. h. c. Dr. -Ing. E. h. Möller (SPD) : Herr Bun-
desminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß in 
der Öffentlichkeit bei der Bewertung der Ergebnisse 
auch zum Ausdruck kommen muß, daß wir nach den 
getroffenen Vereinbarungen nach wie vor die Hälfte 

unseres Außenhandels auf der bisherigen Basis ab-
wickeln können? 

(Abg. van Delden: Hat er doch gerade 
gesagt!) 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich teile 
Ihre Meinung, Herr Kollege, und insbesondere teile 
ich Ihre Auffassung, daß dies der deutlichen Unter-
streichung nach außen bedarf. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Rawe: Das nützt den anderen 30 % aber 

gar nichts!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte, Herr Kollege! 

Dr. Sprung (CDU/CSU) : Herr Minister, nachdem 
wir gehört haben, daß im Kabinett nichts Neues ge-
genüber dem, was Sie bereits in der Pressekonfe-
renz gesagt haben, beschlossen worden ist, meine 
Frage: 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Rawe: 
Ist das  die  neue Unterrichtung?) 

Von den EWG-Staaten, die gemeinsam floaten, hat 
Frankreich einen gespaltenen Devisenmarkt und 
wird diesen beibehalten. Vor drei Wochen waren Sie 
der Auffassung, daß ein solches System Komplika-
tionen mit sich bringen könnte. Ist sichergestellt, 
Herr Minister, daß die Beibehaltung gespaltener De-
visenmärkte durch Länder, die am gemeinsamen 
Floaten teilnehmen, nicht zu Schwierigkeiten führen 
wird? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich darf 
Ihnen zunächst antworten, Herr Kollege, daß die 
Bundesregierung ihre Beschlüsse nicht faßt, um der 
Opposition Neuigkeiten zu bieten, sondern zum 
Wohle dieses Staates. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Wi

-

derspruch bei der CDU/CSU. — Abg. Rawe: 
Das ist unerhört! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU.) 

Es tut mir leid — —

(Abg. Rawe: Wir haben eine neue Unter

-

richtung. Gewöhnen Sie sich dann bitte 
auch einen vernünftigen Stil an! Es ist doch 
lächerlich, Herr Präsident, wenn das hier 
so weitergehen soll! — Zuruf des Abg. 

Seiters.) 

Die Opposition wie der ganze Bundestag hat die 
nach bestem Wissen und Informationsstand und 
Gewissen der Bundesregierung mögliche Informa-
tion soeben erhalten. Wenn sie beklagt, daß das 
nichts Neues gegenüber gestern ist, so sollte sie 
sich viel eher dafür bedanken, daß es nicht schon 
wieder etwas Neues gegenüber der Krise von ge-
stern und vorgestern ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Oho- 
Rufe bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die nächste Frage, Herr Abgeordneter Häfele. 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich bitte 
um Entschuldigung, Herr Präsident, die Frage hatte 
auch noch einen sachlichen Gehalt. Auf den möchte 
ich zurückkommen dürfen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte schön! 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Der Kol-
lege hat zitiert, ich hätte in den letzten Wochen 
öffentlich geäußert, ein gespaltener Devisenmarkt 
würde Komplikationen mit sich bringen. Das ist 
auch heute meine Meinung. 

Aber die Bemerkung bezog sich auf die Vorschläge 
einer Spaltung des Devisenmarktes für die Bundes-
republik Deutschland. Wir hatten das in der Zwi-
schenzeit nicht vollständig ausgeschlossen. Wir ha-
ben darüber sehr ernsthaft nachgedacht, sind aber 
froh, daß wir zu diesem Schritt letztlich nicht genö-
tigt waren, weil er bei der besonderen Struktur der 
deutschen Zahlungsbilanz — anders als die Struktur 
der Zahlungsbilanz anderer Länder — in der Bun-
desrepublik wesentlich größere Schwierigkeiten mit 
sich gebracht hätte als etwa in Frankreich oder in 
Belgien. Es kommt hinzu, daß der dafür notwendige 
Apparat in der Bundesrepublik Deutschland — an-
ders als in Frankreich bei staatlichen Banken — 
nicht zur Verfügung steht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Häfele. 

Dr. Häfele (CDU/CSU) : Herr Minister, die EWG-
Länder, die am gemeinsamen Floaten teilnehmen, 
haben unter sich feste Wechselkurse. Das bedingt 
doch wohl in der Praxis gegenseitige Beistands- oder 
Interventionsmaßnahmen. Worin könnten diese be-
stehen? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Kollege, ich bin in der angenehmen Lage, hier nicht 
im Konjunktiv reden zu müssen, sondern im Indi-
kativ. Sie bestehen in den gleichen Beistandsregeln, 
die schon bisher unter diesen Ländern gegolten ha-
ben. 

Es war angesichts der Homogenität dieser fünf 
Währungen — Belgien und Luxemburg haben ja 
eine Währung zusammen — nicht erforderlich, etwa 
die Beistandsmargen zu vergrößern, etwa die Fri-
sten zu verlängern oder zu diesem Zweck Reserven 
der beteiligten fünf Notenbanken in einen Topf zu 
tun. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Rapp. 

Rapp (Göppingen) (SPD) : Herr Minister, ich 
möchte auf das eingehen, was Sie zum Schluß Ihrer 
Ausführungen sagten. In den letzten Tagen ist in 
der Presse im Ton des Vorwurfs zum Ausdruck ge- 

bracht worden, Sie machten Währungspolitik im 
Stil der Geheimdiplomatie. Sind Sie mit mir der 
Auffassung, daß genau das die einzige sachdienliche 
Art ist, Währungspolitik zu machen, und daß die 
Währungsprobleme in internationaler Kooperation 
anders überhaupt nicht mehr zu lösen sind? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich bin 
dankbar für die Frage. Ich glaube, das ganze Haus 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU. — 
Beifall bei den Regierungsparteien.) 

— Lieber Herr Strauß, da Sie bisher eine sachge-
mäße Frage nicht gestellt haben, muß ich mich doch 
bedanken, daß meine eigenen Kollegen solche Fra-
gen stellen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich möchte die Frage mit einem schlichten Ja be-
antworten. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Strauß. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Strauß (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, Sie 
haben heute sinngemäß gesagt, man habe die Auf-
wertung um 3 Vo gegenüber dem Maßstab Sonder-
ziehungsrechte vorgenommen, und daran die Be-
merkung geknüpft, weil es Ihnen keinen Sinn mehr 
zu haben schien, als Maßstab dafür den Dollar  an-
gesichts dessen Entwicklung zu wählen. Wie ist 
diese Ihre Äußerung von heute im Hinblick auf Ihre 
Antwort in der Pressekonferenz von gestern zu 
werten, wo Sie auf die Frage, wem gegenüber nun 
aufgewertet worden sei, sagten, das sei eine Frage 
an den Professor Schmidt, Sie seien nicht in der Lage 
zu sagen, ob gegenüber dem Dollar, dem Gold oder 
gegenüber einem anderen Maßstab. 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Nicht 
ganz, aber beinahe richtig, Herr Strauß. Ich muß 
Ihnen zugeben, daß ich in der Pressekonferenz noch 
im unklaren darüber war, ob wir definieren würden 
gegenüber dem Gold oder gegenüber den Sonder-
ziehungsrechten. 

Wir hätten natürlich auch gegenüber der Dollar-
parität definieren können. Aber das hätte mit Recht 
erhebliche Verwirrung ausgelöst. Theoretisch wären 
alle drei Möglichkeiten gegeben gewesen. Wir ha-
ben die letzten drei Tage benutzt, um in Abstim-
mung mit anderen die Definition in Sonderziehungs-
rechten als die zweckmäßige herauszuarbeiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage der Frau Abgeordneten Huber. 

(Abg. Strauß: Darf ich eine Zusatzfrage 
stellen?) 

— Das ist nach den vorliegenden Richtlinien nicht 
möglich. 

Frau Kollegin Huber! 
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Frau Huber (SPD) : Herr Minister, würden Sie 
sagen, daß die jetzt in dieser Währungsfrage ge-
fundene Lösung bereits eine besondere Rolle beim 
weiteren Ausbau der europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion spielt? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ich bedanke mich 
für die Frage!) 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Frau Kol-
legin, ich müßte darauf sagen, daß sie jedenfalls 
erstens die bisher erreichte währungspolitische In-
tegrationsstufe bewahrt hat — das war am Beginn 
der vorigen Woche gar nicht sicher —, daß sie aber 
zweitens eine solche Fülle von Überlegungen auch 
bei den im Augenblick nicht unmittelbar beteiligten 
Regierungen Englands, Irlands und Italiens sowie 
bei der Kommission und im Ministerrat im Hinblick 
auf spätere weitere monetäre Integrationsschritte 
ausgelöst hat, daß ich in diesem indirekten Sinne 
Ihre Frage bejahen kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Ritz. 

Dr. Ritz (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, Sie 
haben heute und auch in Ihrer vorgestrigen Presse-
konferenz versichert, daß der Landwirtschaft keine 
Nachteile im Hinblick auf den Grenzausgleich ent-
stehen. Sind Sie bei dieser Versicherung davon 
ausgegangen, daß der bisher praktizierte Grenz-
ausgleich künftig auch jene Agrarprodukte mit um-
faßt, die entweder gar nicht oder nur mit einem 
Teilwert in den Grenzausgleich einbezogen waren? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich bin 
davon ausgegangen, Herr Kollege, daß das be-
stehende System des Grenzausgleichs den 3 % ent-
sprechend angepaßt wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Frage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Zeitel. 

Dr. Zeitel (CDU/CSU): Herr Minister, der Auf-
wertungseffekt der seit Februar ergriffenen Maß-
nahmen wird auf etwa 6 % geschätzt. Erwarten Sie 
aus dem weiteren Floaten einen weiteren Aufwer-
tungseffekt, und gegebenenfalls, bestehen Überle-
gungen bei der Regierung in welchem Umfang? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Was die 
Schätzung der 6 % angeht, so ist sie durchaus mit 
einigen kleinen Fragezeichen zu versehen. Ich 
würde mich im Endergebnis ihr anschließen kön-
nen. Ich muß aber darauf aufmerksam machen, daß 
zum Beispiel die Gesamtsystematik des Grenzaus-
gleichs sowohl für die währungspolitischen Schritte, 
die im Februar von anderen getroffen worden sind, 
als auch für diejenigen, die wir jetzt treffen, eine 
kleine Korrektur darstellt. Im Augenblick würde ich 
eher mit weniger als 6 % rechnen. Ich gebe Ihnen 
aber recht, daß die gemeinsame Bewegung des Pa-
kets harter europäischer Währungen ab kommender 

Woche möglicherweise auch vorübergehend zusätz-
liche Aufwertungseffekte erzielen kann. Ich sage 
vorübergehend, weil die Amerikaner, die Japaner, 
die EWG-Staaten, auch die Europäer außerhalb der 
EWG im Grunde alle glauben, daß die gegenwärti-
gen Paritäten und Leitkurse in einem solchen Ver-
hältnis zueinander stehen, daß über mittlere Sicht 
voraussichtlich die freischwebenden Kurse sich da 
einpendeln, wo heute die Leitkurse und Paritäten 
festgelegt sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Ehrenberg. 

Dr. Ehrenberg (SPD) : Herr Minister, nach der 
Landwirtschaft ist wohl die Werftindustrie die erste, 
die bei Währungsveränderungen sofort in Betracht 
gezogen wird. Ist es richtig, daß im Gegensatz zu 
früheren währungspolitischen Maßnahmen die Si-
tuation dort weniger prekär ist, weil die weit bis 
in das Jahr 1975 hineinreichenden Aufträge über-
wiegend in D-Mark-Verträgen festgelegt sind? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Herr Prä-
sident, ich fühle mich hier als das Versuchskanin-
chen, an dem zum erstenmal diese neue parlamen-
tarische Einrichtung ausprobiert wird. Neben mir 
sitzt der Herr Bundesminister für Wirtschaft. Ich 
bin nicht ganz sicher, ob er die Antwort geben darf. 
Er kann den Bereich, nach dem hier gefragt wird, 
besser übersehen als der Bundesminister der Finan-
zen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, der amtierende Präsident wäre sich 
nicht sicher, wenn er dem Herrn Wirtschaftsmini-
ster das in dieser Art der Informationsstunde ge-
nehmigte. Ich schlage vor, daß diese Frage morgen 
in der Debatte gegebenenfalls vertieft wird, und ich 
würde, wenn Sie die Frage nicht beantworten, die 
nächste Frage aufrufen. 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ich will 
mich vor der Beantwortung nicht drücken. Ich habe 
den Eindruck, daß die in der Frageformulierung ent-
haltende Tendenz der Beurteilung richtig ist, daß 
heute die Werften in höherem Maße als früher 
D-Mark-Kontrakte abgeschlossen haben. Zweitens 
glaube ich, daß die Seeschiffswerften auf kurze 
Sicht gut beschäftigt sind. Auf mittlere Sicht könn-
ten die Unternehmensleitungen möglicherweise 
jetzt Sorgen haben. Aber es ist gerade ein Viertel-
jahr her, daß sie das letzte Mal mit Riesensorgen 
nach Bonn gezogen sind, und schon wenige Wochen 
später war das Bild völlig anders, nämlich sehr viel 
besser. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Höcherl. 

Höcherl (CDU CSU): Herr Bundesminister, als 
Sie Anfang Februar nach der Abwertung des Dol-
lars, nach dieser großen Operation im Anschluß an 
die Hereinführung von 20 Milliarden Devisen, der 
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Höcherl 
Meinung waren, Sie hätten die Sache geschafft, und 
Sie sehr viel Weihrauch einheimsten, haben damals 
erklärt, es müßten nun aber schnell die dirigistischen 
Maßnahmen nach § 23 auslaufen. In der Zwischen-
zeit haben die EWG-Finanzminister beschlossen und 
verkündet, daß sie sich sehr an die Richtlinien vom 
21. März 1972 gebunden fühlen, sich also weitgehend 
dirigistisch verhalten müssen. Wie ist jetzt Ihre 
Meinung über den Abbau der dirigistischen Maß-
nahmen? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Kollege Höcherl, zunächst was die Formulierung 
Ihrer Frage angeht: Die Bundesregierung hat im 
Februar nicht gesagt, sie hätte die Sache geschafft. 

(Zuruf des Abg. Dr. Strauß.) 

— Ich habe nichts dagegen, Herr Strauß. Sie hat das 
nicht gesagt. Die Regierung hat damals zum Aus-
druck gebracht, daß dies das Ergebnis einer welt-
weiten Kooperation, vor allen Dingen mit den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika und mit anderen 
Staaten, gewesen ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das Protokoll kann man ja noch nachlesen; das steht 
in diesem Hause zur Verfügung. Die Bundesregie-
rung hat sich da sehr vorsichtig ausgedrückt. 

Was nun aber die Frage des Herrn Kollegen 
Höcherl angeht, so ist es richtig, daß, entgegen der 
darin zum Ausdruck kommenden Tendenz, die an-
deren Regierungen der EWG eine ausgesprochene 
Vorliebe für Kapitalverkehrskontrollen haben. Ich 
habe einen entsprechenden Beschluß des Minister-
rats in der Nacht zum Montag nur entschärfen, aber 
nicht völlig verhindern können. 

Der Beschluß lautet: Um das System gegen stö-
rende Kapitalbewegungen zu schützen, wird die 
Richtlinie vom 21. März 1972 verstärkt angewendet, 
und es werden, soweit erforderlich, zusätzliche Kon

-

trollmaßnahmen eingeführt. -- Das ist der beschlos-
sene Text. Wie gesagt, der Entwurf war noch 
schärfer; wir haben ein bißchen daran basteln 
können. Für die Bundesregierung kann ich sagen, 
daß für uns im Augenblick eine Verstärkung nicht in 
Betracht kommt, daß wir aber aus Rücksicht auf 
unsere europäischen Partner im Augenblick auch 
nicht ohne weiteres die Absicht verwirklichen 
könnten, die wir sonst wohl gehabt hätten, nämlich 
einen Teil der bestehenden Kapitalverkehrskontrol-
len beiseite zu schaffen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Jens. 

Dr. Jens (SPD) : Herr Minister, können Sie meine 
Meinung unterstreichen, daß durch die Krise des 
Währungssystems, die jetzt überwunden wurde, die 
Reform des internationalen Währungssystems vor-
angetrieben wird und daß die Beschlüsse der Bun-
desregierung diese Reform des internationalen 
Währungssystems keineswegs präjudizieren? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ja!) 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Ja, 
aber . . . 

(Heiterkeit.) 

Ich benutze die Gelegenheit der Bejahung dieser 
Frage, um auf eines hinzuweisen. Die beiden letzten 
internationalen Währungskrisen haben offenbart, 
daß der geradezu ungeheure Betrag freier Dollars 
in der Welt, zusammen mit einem beinahe gleich 
großen Betrag von Währungsdollars in den Bestän-
den der Notenbanken einer großen Zahl von Staa-
ten, die zum Teil schlimmerweise dazu übergeangen 
sind, diese Währungsreserven auf dem Euro-Dollar-
markt anzubieten, neben den bisher schon vorhan-
denen theoretischen Problemen einer Weltwäh-
rungsreform ein mindestens gleichzeitig zu lösendes 
Problem darstellt. 

Vizepräsident 'Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Frage des Herrn Abgeordneten Kreile. 

Dr. Kreile (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, Sie 
haben in Ihren Ausführungen vorhin den Impetus 
zur Reform  des Weltwährungssystems begrüßt. Ich 
bin ganz sicher, daß Sie mit mir der Meinung sind, 
daß dieser Impetus nicht nur jetzt dasein muß, son-
dern bei der Bundesregierung eigentlich schon im-
mer dagewesen sein müßte. Welche Initiativen in 
Richtung auf Reform des Weltwährungssystems und 
insbesondere im Hinblick auf die Errichtung der 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wird 
die Bundesregierung demnächst ergreifen? 

Schmidt, Bundesminister der Finanzen: Das sind 
zwei Fragen auf einmal. Sie haben nur sehr bedingt 
etwas miteinander zu tun. Die Reform des Weltwäh-
rungssystems, des internationalen Gefüges der ver-
schiedenen Währungen, hat mit dem europäischen 
Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit in-
nerhalb der EWG überhaupt nichts zu tun. Beide 
Dinge können sehr weitgehend unabhängig vonein-
ander geregelt werden bzw. stattfinden. 

Was den europäischen Fonds für währungspoli-
tische Zusammenarbeit angeht, so ist folgendes zu 
sagen. Wenn sich das Vereinigte Königreich Irland 
und Italien jetzt entschlossen hätten, beizutreten, 
hätte dieser Fonds sehr schnell zu einem operations-
fähigen Institut entwickelt werden müssen, und es 
hätte sehr schnell über die Verdoppelung, Verdrei-
fachung, Vervierfachung des gegenwärtigen kurz-
fristigen Währungsbeistandes hinaus eine Poolung 
eines Teils der nationalen Währungsreserven in die-
sem europäischen Fonds stattfinden müssen. 

Sie fragten, welche Initiativen wir in der Richtung 
ergriffen haben. Ich wiederhole, was ich von jenem 
Pult aus ausgeführt habe: Im Laufe der letzten 
Woche sind eine Reihe von Arbeiten zur Vorberei-
tung eines solchen Schrittes in Gang gesetzt worden. 

Sie fragten nun aber auch nach unseren Initiativen 
auf dem Feld der Reform des Weltwährungssystems, 
das etwas völlig anderes ist; es ist völlig unabhän-
gig von dem, was wir in Europa tun oder nicht tun. 
Die Bundesregierung — und nicht nur diese, sondern 
schon ihre Vorgängerin — hat eine Reihe von 
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Initiativen auf diesem Gebiet ergriffen. Ich möchte 
z. B. in Erinnerung rufen, daß ich als Minister der 
vorigen Bundesregierung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika auf der Jahrestagung des Weltwäh-
rungsfonds im September Vorschläge der deutschen 
Bundesregierung dazu beigesteuert habe. Letztlich 
ist aber nicht das entscheidend, was man an öffent-
lich hörbaren und lesbaren Vorschlägen beisteuert. 
Entscheidend ist vielmehr das Gespräch im kleinen 
Kreis der Zwanzigergruppe, im kleinen Kreis der 
unmittelbaren bilateralen Beratung mit unseren Part-
nern und Verbündeten. Es verbietet sich, in öffent-
licher Sitzung darüber heute Ausführungen zu 
machen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, damit ist die Zeit, die 
für diese Information vorgesehen war, abgelaufen. 
Ich danke Ihnen, Herr Minister. 

Ich unterbreche die Beratung für einen Augen-
blick, damit die Vertreter der Bundesregierung den 
Fragestellern in Ruhe antworten können. 

Meine Damen und Herren, wir treten ein in die 

Fragestunde 

— Drucksache 7/296 — 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Herrn Bundes-
ministers für Forschung und Technologie und für 
das Post- und Fernmeldewesen auf. Zur Beantwor-
tung steht der Herr Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. Hauff zur Verfügung. 

Die ersten beiden Fragen — Nrn. 89 und 90 — 
hat  der Herr Abgeordnete Picard eingebracht. Der 
Herr Fragesteller hat um schriftliche Beantwortung 
gebeten. Dem Wunsch wird entsprochen. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

— Ich bitte Sie nochmals, meine Damen und Herren, 
Rücksicht auf die Vertreter der Bundesregierung 
und die Fragesteller, unsere Kollegen, zu nehmen, 
die den Wunsch haben, gegebenenfalls durch Zu-
satzfragen zu ihren Fragen die notwendigen Infor-
mationen zu erhalten. 

(Unruhe. — Glocke des Präsidenten.) 

Die nächste Frage wurde von dem Herrn Abge-
ordneten Hoffie eingebracht. 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Forschung und Technologie und für 
das Post- und Fernmeldewesen: Herr Präsident, ich 
bitte die beiden Fragen des Zusammenhangs wegen 
zusammen beantworten zu dürfen, falls der Frage-
steller einverstanden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Fragesteller ist offensichtlich einverstan-
den. Dann rufe ich die Fragen 91 und 92 des Herrn 
Abgeordneten Hoffie gemeinsam auf: 

Ist es möglich, bei der Deutschen Bundespost aus Gründen 
der Rationalisierung und Automatisierung und mit dein Ziel 
der Verringerung des Defizits im Paketdienst Standardgrößen 
in Form einer geringen Zahl von „Normpaketen" einzuführen? 

Teilt die Bundesregierung die Meinung von Fachleuten, daß 
durch die Einführung von „Normpaketen" das Defizit aus dem 
Paketdienst (1971 — rund 600 Millionen DM) um mindestens 
150 Millionen DM reduziert werden kann? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Hauff, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Forschung und Technologie und für 
das Post- und Fernmeldewesen: Es ist möglich, Herr 
Kollege, daß auch im Paketdienst Standardgrößen 
analog der Regelung im Briefdienst eingeführt wer-
den. Entsprechende Untersuchungen laufen. Eine 
Quantifizierung dieser Rationalisierungsmöglichkeit 
ist deshalb gegenwärtig noch nicht möglich. Es kann 
aber jetzt schon gesagt werden, daß die Einführung 
eines „Normpaketes" Vorteile für das Be- und Ent-
laden, das Sortieren und die Stapelfähigkeit der 
Pakete mit sich bringen wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. Damit sind die Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Forschung 
und Technologie und für das Post- und Fernmelde-
wesen erledigt. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekre-
tär. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Justiz auf. Zur Beantwortung steht der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Dr. Bayerl zur Ver-
fügung. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Eyrich hat gebeten, daß 
seine beiden eingereichten Fragen — Nrn. 93 und 
94 — schriftlich beantwortet werden. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 95 ist vom Herrn Abgeordneten Dr. de 
With eingereicht worden: 

Geht die Bundesregierung davon aus, daß Sozialarbeitern 
im Strafprozeß das Zeugnisverweigerungsrecht zukommen 
sollte? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Präsident, darf ich beide 
Fragen gemeinsam beantworten? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Fragesteller ist offensichtlich einverstan-
den. Dann rufe ich auch Frage 96 des Herrn Abge-
ordneten Dr. de With auf: 

Wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, eine entsprechende 
Änderung des § 53 StPO im Rahmen der Beratungen des Ent-
wurfs eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (Bun-
desratsdrucksache 111/73) zu unterstützen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege de With, die der-
zeitige Regelung des Zeugnisverweigerungsrechts 
in der Strafprozeßordnung ist unbefriedigend. Sie 
trägt meinem Verständnis von der Tätigkeit ver-
schiedener Berufsgruppen im sozialen Bereich nicht 
hinreichend Rechnung. Deswegen prüfen wir zur 
Zeit, ob und in welcher Weise den für diesen Be-
reich tätigen Personen, insbesondere aber den So-
zialarbeitern, das Zeugnisverweigerungsrecht ge-
währt werden soll. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-

scheidung vom 19. Juli 1972, in der es die Nichtein-
räumung eines Zeugnisverweigerungsrechts der So-
zialarbeiter für verfassungsgemäß erklärt hat, aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß es dem Gesetz-
geber nicht freigestellt sei, den Kreis der aus Be-
rufsgründen zeugnisverweigerungsberechtigten Per-
sonen nach Belieben zu erweitern. Vielmehr ziehe 
das Rechtsstaatsprinzip dem Gesetzgeber hier enge 
Grenzen. Soweit der Grundsatz der Rechtsstaatlich-
keit der Idee der Gerechtigkeit als wesentlichen 
Bestandteil enthalten, verlange er auch die Auf-
rechterhaltung einer funktionstüchtigen Rechtspfle-
ge, ohne die der Gerechtigkeit nicht zum Durch-
bruch verholfen werden könne. Die Einräumung 
von Aussageverweigerungsbefugnissen aus beruf-
lichen Gründen bedürfe daher stets einer besonderen 
Legitimation, um vor der Verfassung Bestand zu 
haben. 

Die Legitimation für die Sozialarbeiter, ihnen das 
Zeugnisverweigerungsrecht zu gewähren, könnte in 
der Notwendigkeit gesehen werden, eine Vertrau-
ensbeziehung zwischen ihm und seinen Betreuern 
zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Für eine befrie-
digende Lösung dieses Problems bereitet uns jedoch 
das uneinheitliche Berufsbild der Sozialarbeiter be-
sondere Schwierigkeiten. Bei einem Teil der in der 
Sozialarbeit Tätigen kann es unter Berücksichtigung 
ihres Auftrags Interessenkollisionen geben. Das ist 
bei den in der Ehe- und in der Erziehungsberatung 
tätigen Sozialarbeitern kaum der Fall. Problemati-
scher dagegen kann es z. B. bei den im Strafvollzug 
tätigen Sozialarbeitern sein. Hier muß geprüft wer-
den, ob wir diesem Personenkreis, um eine auch 
für ihre Tätigkeit erforderliche Vertrauensbasis mit 
den Betreuten zu schaffen, die gleiche Rechtsstellung 
im Hinblick auf das Zeugnisverweigerungsrecht ge-
währen sollten wie etwa den Amtsärzten. Die Lö-
sung dieser Frage bedarf noch sehr eingehender 
Überlegungen. Es ist uns also nicht möglich, Herr 
Kollege de With, diese Frage bereits in dem dem 
Bundestag vorliegenden Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch mit zu regeln. 

Hinzu kommt noch, daß wir in unsere Überle-
gungen die Frage einbezogen haben, ob das Zeug-
nisverweigerungsrecht nicht auch noch anderen Be-
rufsgruppen eröffnet werden sollte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege de With. 

Dr. de With (SPD) : Darf ich nach dieser mir im 
Ganzen — im Gegensatz zu Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts — befriedigenden Ant-
wort gleichwohl fragen, wann die Bundesregierung 
einen entsprechenden Vorschlag dem Bundestag zu 
unterbreiten gedenkt? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege, sicher noch in die-
ser Legislaturperiode. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. de With (SPD) : Darf ich einengender fragen: 
würde dies eventuell im Zusammenhang mit der 
Novellierung der Strafprozeßordnung noch in die-
sem Jahr möglich sein? 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Wir ziehen es in Betracht, Herr 
Kollege, ohne daß ich mich hierauf festlegen kann. 

(Abg. Dr. de With: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage auf, die Frage 97 des 
Herrn Abgeordneten van Delden: 

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts des tragischen 
Brandunglücks, bei dem fünf Häftlinge in einem Baracken-
außenlager der Strafvollzugsanstalt Lingen (Niedersachsen) ums 
Leben kamen, über die Länderjustizminister eine Überprüfung 
aller in Frage kommenden Strafvollzugsanstalten vorzunehmen 
mit dem Ziel, festzustellen, ob die Einhaltung der feuerschutz-
polizeilichen Vorschriften in allen von den Haftanstalten un-
terhaltenen Gewerbebetrieben regelmäßig von den zuständigen 
staatlichen Überwachungsorganen (Gewerbeaufsichtsamt) über-
prüft wird, vor allem aber, ob in jedem Fall das zuständige 
Gewerbeaufsichtsamt die Betriebsgenehmigung erteilt hat? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Justiz: Herr Kollege van Delden, die 
Bundesregierung ist bereit, im Rahmen der ihr durch 
das Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben auf die 
Beseitigung der Unfallgefahren in den Betrieben der 
Justizvollzugsanstalten hinzuwirken. Nach der ver-
fassungsmäßigen Ordnung steht dem Bundesmini-
ster der Justiz jedoch gegenüber den Vollzugs-
behörden der Justiz kein Aufsichts- oder Weisungs-
recht zu. Ich bin also nicht in der Lage, eine Über-
prüfung vorzunehmen, ob in den Betrieben der 
Justizvollzugsanstalten die Unfallverhütungsvor-
schriften eingehalten werden. 

Daß sie eingehalten werden sollen, ist ausdrück-
lich in Nr. 87 Abs. 2 der unter den Justizministern 
und Justizsenatoren der Länder vereinbarten Dienst- 
und Vollzugsordnung geregelt. Die Betriebe müssen 
hiernach den Unfallverhütungsvorschriften entspre-
chen. Die Gefangenen werden angehalten, sich nach 
diesen Vorschriften zu richten. Abs. 3 der gleichen 
Vorschrift sieht ausdrücklich vor, daß die Betriebe 
durch die Gewerbeaufsichtsämter überprüft und 
überwacht werden. Die Betriebe in den Justizvoll-
zugsanstalten werden also hinsichtlich der Ge-
werbeaufsicht und der Unfallverhütung genauso be-
handelt wie andere Betriebe. Auch der Regierungs-
entwurf eines Strafvollzugsgesetzes sieht in § 136 
Abs. 2 eine Regelung vor, daß die  Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sind. 

Wie das Niedersächsische Ministerium der Justiz 
mitgeteilt hat, ereignete sich der tragische Un-
glücksfall nicht in einem eigenen Betrieb einer 
Justizvollzugsanstalt, sondern in einem Unterneh-
merbetrieb, der von der Norddeutschen Holzberufs-
genossenschaft überwacht wird. Der für die Über-
wachung zuständige technische Aufsichtsdienst Bie-
lefeld dieser Berufsgenossenschaft hat noch am 
30. November 1972, also etwa drei Monate vor die-
sem tragischen Unglück, eine Überprüfung des Be-
triebs durchgeführt. 
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Der Niedersächsische Minister der Justiz hat eine 

Kommission eingesetzt, die sich gegenwärtig mit 
dem Brandschutz und der Unfallverhütung in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes Niedersachsen 
befaßt. Ich habe gebeten, mich zu gegebener Zeit 
von dem Untersuchungsergebnis zu unterrichten, 
und ich bin selbstverständlich gern bereit, Herr 
Kollege, Ihnen das Untersuchungsergebnis zukom-
men zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

van Delden (CDU/CSU) : Nachdem, Herr Mi-
nister, jedenfalls laut ersten Pressemeldungen die 
Untersuchungsergebnisse gezeigt haben, daß zu-
mindest die feuerschutzpolizeilichen Vorschriften 
nicht sorgfältig beachtet worden sind, würden Sie 
mir dann zustimmen, daß der Frage der Zulassung 
durch das Gewerbeaufsichtsamt, die in der Beant-
wortung von Ihnen offengelassen wurde — Sie sind 
nicht zuständig; ich gebe das zu —, besondere Be-
deutung zukommt, und würden Sie die Justizmini-
ster der Länder noch einmal darauf hinweisen und, 
wenn diese ihre Zustimmung geben, von dem 
Ergebnis der Untersuchung, ob alle Strafvollzugs-
anstalten den gewerbepolizeilichen Vorschriften ge-
nügen, auch uns Mitteilung machen? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, Sie haben keine weiteren Fragen ein-
gebracht. Aber Sie hätten jetzt so ziemlich alles 
konsumiert, was möglich gewesen wäre. 

(Abg. van Delden: Das ist eine Kunst!) 

Dr. Bayerl, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
ministerium der Justiz: Herr Kollege, ich bitte Sie 
sehr um Verständnis dafür, daß ich, bevor mir das 
Untersuchungsergebnis der vom Niedersächsischen 
Justizminister einberufenen Kommission vorliegt, 
hierzu keine Erklärung abgeben kann. Aber ich 
wiederhole meine Bereitschaft, Ihnen das Unter-
suchungsergebnis zuzustellen. Ich bin auch gern 
bereit, Ihnen dann über sich daraus ergebende wei-
tere Fragen mündlich oder schriftlich Auskunft zu 
erteilen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Justiz beantworten. Herr 
Staatssekretär, ich danke Ihnen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Ritz hat um schriftliche 
Beantwortung der beiden von ihm eingereichten 
Fragen 127 und 128 gebeten. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Hammans hat seine 
Frage 129 zurückgezogen. 

Meine Damen und Herren, damit stehen wir vor 
der in der Geschichte der Fragestunde sicher nicht 
sehr oft vorkommenden Tatsache, daß aus diesem 
Geschäftsbereich keine Fragen zu beantworten sind. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung auf. Zur Beantwortung steht der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Berkhan zur 
Verfügung. 

Die erste Frage, die Frage 142, ist von dem Herrn 
Abgeordneten Biehle eingebracht: 

Ist die Bundesregierung bereit, Wehrpflichtige, deren Väter 
100 % kriegsbeschädigt aus dem Weltkrieg zurückkehrten, ge-
nauso zu behandeln wie Söhne von Vätern, die im 2. Weltkrieg 
gefallen sind, um sie vom Wehrdienst zu befreien, und dies 
gegebenenfalls auf dem Verordnungswege einzuleiten, damit 
die Kreiswchrersatzämter künftig einheitlich danach verfahren? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Präsident! Herr 
Kollege Biehle, eine Gleichbehandlung wehrpflich-
tiger Söhne von Schwerkriegsbeschädigten mit einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 % mit 
den einzigen Söhnen gefallener Väter bei der Be-
freiung vom Wehrdienst ist nach der derzeitigen 
Rechtslage nicht möglich. Die entsprechende gesetz-
liche Regelung — § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wehrpflicht-
gesetzes — setzt voraus, daß mindestens ein Eltern-
teil des Wehrpflichtigen an Kriegsfolgen oder in-
folge nationalsozialistischer Verfolgungsmaßnahmen 
verstorben ist. 

In den Fällen, in denen der Vater hilfsbedürftig 
und auf die Unterstützung durch seinen Sohn ange-
wiesen ist, kann durch eine Zurückstellung vom 
Wehrdienst geholfen werden. Dabei wird die per-
sönliche Hilfsbedürftigkeit eines Schwerkriegsbe-
schädigten bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von mehr als 80 O/0 von den Wehrersatzbehör-
den ohne Prüfung unterstellt. Die Bundesregierung 
beabsichtigt daher weder im Verordnungs- oder im 
Erlaßwege die Söhne von Schwerkriegsbeschädigten 
mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
100 % von der Einberufung auszunehmen noch dem 
Deutschen Bundestag eine Erweiterung des gesetz-
lichen Befreiungstatbestandes des § 11 Abs. 2 Nr. 2 
des Wehrpflichtgesetzes vorzuschlagen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
davon ausgehen, daß wir uns einig sind, daß die 
persönliche Hilfsbedürftigkeit bei den angesproche-
nen Fällen, nämlich bei einer hundertprozentigen 
Beschädigung zu 99,9 % gegeben ist, und glauben 
Sie nicht auch, daß nicht erst dann geholfen werden 
sollte, wenn der Vater oder die Mutter gestorben 
sind, sondern bereits zu deren Lebenszeiten, weil. 
das eine dringende Notwendigkeit ist, und wären 
Sie bereit, eine eventuelle Gesetzesinitiative zur 
Ergänzung des jetzt formell gehandhabten Verfah-
rens zu unterstützen, nämlich die Änderung bzw. 
Ergänzung des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wehrpflichtge-
setzes unter Einbeziehung des § 1 des Bundesver-
sorgungsgesetzes und des Bundesentschädigungsge-
setzes? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Kollege Biehle, ich 
darf mich wiederholen: Dabei wird die persönliche 
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Hilfsbedürftigkeit eines Schwerkriegsbeschädigten 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mehr 
als 80 % von den Wehrersatzbehörden ohne Prü-
fung unterstellt. Ihrem Petitum ist also Genüge ge-
tan. Ich glaube daher, daß wir weder das Gesetz 
noch Verwaltungsvorschriften ändern müssen, son-
dern daß wir Ihrem Anliegen auch schon heute in 
jedem Falle nachkommen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Biehle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
davon ausgehen, daß Ihre Äußerung bedeutet, daß 
die Kreiswehrersatzämter grundsätzlich einheitlich 
in diesem Sinne handeln können, was bisher nicht 
immer der Fall war? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Die Kreiswehrersatz-
ämter müssen einheitlich handeln, weil bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mehr als 80 % 
davon ausgegangen wird, daß der Schwerkriegsbe-
schädigte hilfsbedürftig ist. In den Fällen, wo die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht über 80 % 
hinausgeht, muß allerdings eine Prüfung erfolgen, 
ob Hilfsbedürftigkeit vorliegt oder ob man diesem 
Hilfsbedürfnis nicht anders nachkommen kann. 

Abgesehen davon, Herr Kollege Biehle, muß ich 
Sie darauf aufmerksam machen, daß diese Belastun-
gen nicht nur in Familien mit Schwerkriegsbeschä-
digten auftreten. Wir haben eine große Zahl von 
Schwerarbeitsbeschädigten, Körperbehinderten und 
Verkehrsbeschädigten, die in vergleichbarer Situa-
tion sind. Daher würde ich nicht dazu raten, die 
Gruppe der Beschädigten immer wieder aufzuteilen 
in solche, die ihre Beschädigung als Folge des Krie-
ges, und solche, die sie als Folge des Arbeitslebens 
erlitten haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 143 des Abgeordneten de Terra 
auf: 

Welche Gründe stehen der besoldungsrechtlichen Einstufung 
von Fachoffizieren (A 11) nach A 12 entgegen? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Präsident, Herr 
Kollege de Terra, ich bitte die Fragen 143 und 144 
im Zusammenhang beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Fragesteller ist einverstanden; sein Zusatz

-

fragerecht wird nicht verkürzt. Dann rufe ich auch 
die Frage 144 auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der vorhandenen 
freien Planstellen nach A 12, Fachoffiziere in diese Stellen ein-
zuweisen? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Kollege de Terra, 
die Einweisung von Hauptleuten der Besoldungs-
gruppe A 11 in Planstellen der Besoldungsgruppe 
A 12 ist auf herausgehobenen Dienstposten nach 
Maßgabe des Haushaltsplans bis zu einem Prozent

-

satz von 10 v. H. der Gesamtzahl der für die Haupt-
leute ausgebrachten Planstellen möglich. 

Planstellen der Besoldungsgruppe A 12 für Offi-
ziere des militärfachlichen Dienstes sind hierin nicht 
enthalten. Bei der Einführung der Laufbahn des 
militärfachlichen Dienstes gingen Bundesregierung 
und Parlament davon aus, daß die Funktionen der 
Offiziere des militärfachlichen Dienstes den Besol-
dungsgruppen A 9 bis A 11 zuzuordnen seien. Die 
Bundesregierung prüft nunmehr, ob auch Offiziere 
des militärfachlichen Dienstes herausgehobene 
Funktionen wahrnehmen, die eine Bewertung nach 
der Besoldungsgruppe A 12 rechtfertigen. 

Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Erst 
bei positivem Ausgang dieser Prüfung können die 
erforderlichen haushaltsmäßigen Folgerungen für 
die Einweisung von Offizieren des militärfachlichen 
Dienstes in die Besoldungsgruppe A 12 gezogen 
werden. Die Bundesregierung ist um ein baldmög-
liche abschließende Klärung bemüht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

de Terra (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wer-
ten Sie mit mir in diesem Zusammenhang den Be-
schluß des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages vom 16. März 1972, wonach die geson-
derte Ausweisung von Offizieren des militärfach-
lichen Dienstes nicht mehr vorgesehen werden 
sollte, nicht auch so, daß hiermit dieser Gruppe von 
Offizieren die Möglichkeit des Aufrückens nach 
A 12 eröffnet werden sollte? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Kollege de Terra, 
wir hatten heute schon im Ausschuß Gelegenheit, 
darüber zu sprechen. Sie kennen meine persönliche 
Auffassung. Ich muß hier aber die Auffassung der 
Regierung vertreten. Es kommt darauf an, daß wir 
das Einvernehmen mit dem Innenministerium her-
stellen. Hier geht es um eine Laufbahnfrage, und für 
Laufbahnverordnungen ist der Innenminister und 
nicht ausschließlich der Verteidigungsminister zu-
ständig. Aber ich will mich hier nicht drücken, son-
dern ich möchte Ihnen sagen, daß ich es so werte, 
wie Sie es soeben vorgetragen haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

de Terra (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie, wenn innerhalb der Bundesregierung unter-
schiedliche Auffassungen beständen, in dieser Frage 
eine Kabinettsentscheidung herbeiführen? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr de Terra, ich bin 
nicht ganz sicher, ob das eine Frage ist, die man 
einer Kabinettsentscheidung zuführen sollte. Ich 
würde hartleibig und zielstrebig mein Ziel weiter-
verfolgen, alle Hauptleute in der Bundeswehr 
gleichzubehandeln, unabhängig davon, wie ihr Ein- 
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stieg gewesen ist. Wenn es dann gar nicht mehr 
anders geht, muß man sich überlegen, ob man es zu 
einer Kabinettsfrage macht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage. 

de Terra (CDU/CSU) : Würden Sie es als eine 
wesentliche Unterstützung bei dem Entschluß, das 
Kabinett anzurufen, ansehen, wenn der Innenmini-
ster der Auffassung des Verteidigungsministers 
beiträte? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Das ist eine erhebliche 
Unterstützung. Das kann ich bestätigen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 145 des Herrn Abgeordneten 
Damm auf: 

Will die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen, um künftig zu 
verhindern, daß wehrpflichtige Soldaten, die sich als Zeit-
soldaten verpflichten, um noch während der Eignungsübung von 
ihrer Verpflichtung zurückzutreten, gegenüber den Grundwehr

-

dienstleistenden, die nur Wehrsold erhalten, dadurch im Vor-
teil sind, daß sie das Gehalt für die ersten Monate nicht zurück-
zuzahlen brauchen? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Präsident, Herr 
Kollege Damm, der Bundesregierung ist das Ihrer 
Frage zugrunde liegende Problem bekannt. Die 
Bundesregierung wird alle rechtlich vertretbaren 
und praktikablen Möglichkeiten ausschöpfen, um 
künftig zu verhindern, daß der in Ihrer Frage ge-
nannte Personenkreis durch eine nicht ernstge-
meinte Bewerbung in den Genuß von Dienstbezügen 
kommt und diese nach dem auf eigenen Antrag er-
folgten Ausscheiden auch behalten darf. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Damm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ver-
stehen Sie unter den auszuschöpfenden Möglichkei-
ten auch die, daß diejenigen, die ihre Verpflichtung 
zurückziehen — wenn ich es einmal so ausdrücken 
darf —, auch das Geld, das sie schon erhalten haben, 
zurückzahlen müssen, wenn das innerhalb der ersten 
vier Monate geschieht? 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Die Prüfung ist nicht 
abgeschlossen, Herr Kollege Damm. Ich stehe hier 
nicht, um einen neuen Weg aufzuzeigen. Aber die-
jenigen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, 
würden dann einen anderen gesetzmäßig vorge-
schriebenen Weg nehmen und kämen genauso in 
den Genuß des Vorteils. 

Was ich beklage, Herr Kollege Damm, ist, daß 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie es ja wohl 
die Rundfunkanstalten sind, Gesetze untersuchen 
lassen oder entsprechende Hörerbriefe veröffent-
lichen, um aufzuzeigen, daß es bestimmte Möglich-
keiten gibt, die eigentlich vom Gesetzgeber nicht 
gewollt waren. Ich wäre dankbar, wenn Sie und 

auch die Kollegen der anderen Fraktionen auf die 
Mitglieder in den Programmbeiräten, die es in den 
Körperschaften gibt, dahin einwirkten, daß man 
die Redakteure entsprechend zurechtweist, damit 
in Zukunft im Bayerischen Rundfunk auf solche Rat-
schläge verzichtet wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Damm (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, Sie 
haben recht in der Annahme, daß meine Frage in 
einer sehr populären Fernsehsendung, die sonntags 
vormittags gesendet wird, ihre Ursache hat. Sie 
haben sicherlich auch mit dem Hinweis recht, daß 
die hier vertretenen Parteien an die Mitglieder der 
Programmbeiräte herantreten sollten. 

Aber meine Frage lautet, ob auch der Bundes-
minister der Verteidigung bereit ist, sich in diesem 
Fall an den Intendanten zu wenden, um künftig — 
Sie sagen, hier wird ein Mißbrauch getrieben; ich 
widerspreche Ihnen nicht — solchen Entwicklungen 
vorzubeugen, zumal es in der Zwischenzeit in der-
selben Sendung ähnliche Ratschläge gegeben hat, 
die zur Ausnutzung von Gesetzslücken dienen sol-
len, Ratschläge, die nicht dem Interesse dieses Staa-
tes dienen. 

Berkhan, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Ich werde das prüfen 
lassen. Darüber hinaus, Herr Kollege Damm, sind 
wir ohnehin dabei zu prüfen, wie wir das Gesetz 
so machen können, daß die Schwierigkeiten nicht 
mehr auftauchen. Wir hätten schon nach § 826 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches die Möglichkeit, gegen 
sittenwidrige und vorsätzliche Schädigung vorzu-
gehen. Es ist nur sehr schwer, auf Grund einer 
Scheinbewerbung Rückforderungen zu erheben, weil 
wir dann in der Zwangslage wären, die Täuschungs-
absicht nachweisen zu müssen. Das wird nur sehr 
schwer möglich sein. Es gibt ein paar Möglichkeiten, 
die ich hier noch nicht aufzählen möchte, die wir 
aber prüfen. Ich hoffe, daß wir in absehbarer Zeit 
ein Ergebnis vorlegen können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, nach diesem Kapitel „Lebens-
hilfe besonderer Art" sind die Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich Ihres Hauses erledigt. Ich danke 
Ihnen. 

Nunmehr rufe ich den Geschäftsbereich des Bun-
desministers für Jugend, Familie und Gesundheit 
auf. Für die Beantwortung steht der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Westphal zur Verfügung. 

Die erste Frage, die Frage 146, ist vom Herrn 
Abgeordneten Urbaniak eingebracht worden: 

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu er-
greifen, um die in einem Bericht der Weltgesundheitsorgani-
sation festgestellte Bedrohung von Großstadtkindern durch Blei-
vergiftung abzuwenden? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Die 
Bundesregierung hat auf Grund von Pressever-
öffentlichungen in der fraglichen Angelegenheit so- 
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fort mit der WHO, der Weltgesundheitsorganisa-
tion, Verbindung aufgenommen. Hierbei wurde fest-
gestellt, daß die WHO an den genannten italie-
nischen Studien nicht beteiligt ist. Ihr liegen bisher 
auch keine Ergebnisse vor. Eine Klärung zu Art und 
Umfang der italienischen Untersuchungen sowie zu 
der Frage, ob die gemeldeten Daten schlüssig und 
die hieran geknüpften Hypothesen zulässig sind, 
wird durch eine Anfrage bei der italienischen Staats-
regierung herbeigeführt. 

Die Bundesregierung widmet der möglichen Ge-
fährdung anfälliger Bevölkerungsgruppen wie z. B. 
Kindern, Schwangeren sowie alten und kranken 
Menschen ihre besondere Aufmerksamkeit. Gerade 
auf dem Gebiet des Schutzes der Bevölkerung vor 
Bleibelastung hat sie gesetzgeberische Maßnahmen 
ergriffen. Ich erinnere an das Benzinbleigesetz, das 
hier verabschiedet worden ist. Zu besonderen Maß-
nahmen sieht die Bundesregierung zur Zeit keine 
Veranlassung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. 

Der Herr Abgeordnete Walther hat um schrift-
liche Beantwortung der von ihm eingereichten 
Frage 147 gebeten. Die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Schäfer (Appenweier) hat 
seine Frage zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 149 des Herrn Abgeordneten 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein auf. — Ich 
sehe den Herrn Abgeordneten nicht im Saal. Die 
Frage wird daher schriftlich beantwortet. Die Ant-
wort wird als Anlage abgedruckt. 

Die nächste Frage, die Frage 150, ist von dem 
Herrn Abgeordneten Anbuhl eingereicht worden. 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung nach einer 
Aufhebung des gesetzlichen Pockenschutzimpfzwangs? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Anbuhl, die Bundesregierung sieht in der 
Forderung der Aufhebung der gesetzlichen Pocken-
impfpflicht eine von mehreren Alternativen, die 
nach der günstigen Entwicklung des Pockenausrot-
tungsprogramms der Weltgesundheitsorganisation 
in den letzten Jahren zur Diskussion gestellt wer-
den. Die ständige Impfkommission des Bundesge-
sundheitsamtes und der Bundesgesundheitsrat sind 
dabei, dem Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit dahu wissenschaftlich begründete 
Vorschläge fertigzustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Anbuhl (SPD) : Herr Staatssekretär, ist abzu-
sehen, wann diese Gutachten abgeschlossen sind? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich 
haben den Eindruck, daß die Arbeiten im Bundes

-

gesundheitsamt und auch im Bundesgesundheitsrat 
vorangehen und bald zu Ergebnissen führen wer-
den. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 151 des Herrn Abgeordneten Rei-
ser auf: 

Sind der Bundesregierung Stichprobenuntersuchungen des 
staatlichen Frankfurter Veterinäruntersuchungsamts bekannt, 
wonach jedes vierte Stück Kalbfleisch gesundheitsgefährdende 
Restbestände an Antibiotika aufweist, und eine Untersuchung 
des hessischen Landwirtschaftsministeriums in Wiesbaden, wo-
nach an Kalbsnieren erhebliche Medikamentenrücktände festge-
stellt wurden, und was gedenkt sie zu unternehmen? 

Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Reiser, der Bundesregierung sind Unter-
suchungen des staatlichen Veterinäruntersuchungs-
amtes Frankfurt und andere Untersuchungen be-
kannt, wonach Antibiotika in Nieren und Fleisch von 
Mastkälbern nachgewiesen worden sind. Die gel-
tenden lebensmittelrechtlichen und fleischbeschau-
rechtlichen Vorschriften geben keine Handhabe, 
solches Fleisch vom Verkehr auszuschließen. Die 
Bundesregierung hat jedoch eine Reihe von Maß-
nahmen eingeleitet, um in Zukunft das Auftreten 
solcher und anderer Rückstände von Stoffen mit 
pharmakologischer Wirkung in den von Tieren ge-
wonnenen Lebensmitteln zu verhindern. 

In § 15 des dem Bundestag erneut zugeleiteten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Gesamtreform des Le-
bensmittelrechts ist vorgesehen, daß Lebensmittel 
von Tieren, denen Stoffe mit pharmakologischer 
Wirkung zugeführt worden sind, gewerbsmäßig 
nur gewonnen und in den Verkehr gebracht werden 
dürfen, wenn die bei der Registrierung als Arznei-
mittel oder Zulassung als Futterzusatzstoff fest-
gesetzten Wartezeiten beachtet worden sind. 

Ergänzend hierzu ist in einem dem Bundestag 
ebenfalls erneut zugeleiteten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes u. a. vorge-
sehen, daß Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tie-
ren bestimmt sind, die der Gewinnung von Lebens-
mitteln dienen, nur noch in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn sie beim Bundesgesundheits-
amt registriert und die erforderlichen Wartezeiten 
festgesetzt worden sind. Darüber hinaus beabsich-
tigt die Bundesregierung, dem Bundesrat in Kürze 
eine Änderung der Ausführungsbestimmungen zum 
Fleischbeschaugesetz vorzuschlagen, wonach eine 
regelmäßige routinemäßige stichprobenweise Unter-
suchung des Fleisches auf Antibiotika und andere 
Stoffe vorgesehen wird. Nachdem einige Schwierig-
keiten wegen der Nachweisverfahren nunmehr über-
wunden zu sein scheinen, erwarte ich in Kürze die 
diesbezüglichen Vorschläge des Bundesgesundheits-
amtes. 

Weiterhin werden von dem Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Änderungen 
futtermittelrechtlicher Vorschriften vorbereitet, um 
zu gewährleisten, daß auch die für bestimmte Ver-
wendungszwecke als Futterzusatzstoffe zugelasse-
nen Fütterungsantibiotika keine Rückstände in Le-
bensmitteln verursachen. 



890 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 19. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 14. März 1973 

Parl. Staatssekretär Westphal 
Es kann somit in absehbarer Zeit durch erfolgrei-

ches Zusammenwirken von Arzneimittelrecht, 
Fleischbeschaurecht, Lebensmittelrecht und Futter-
mittelrecht mit einer wirksamen Verbesserung des 
Verbraucherschutzes gerecht werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Reiser (SPD) : Herr Staatssekretär, werden sich 
die angedeuteten Maßnahmen auch auf ausländi-
sches importiertes Fleisch beziehen? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Alle 
unsere Regelungen in diesem Bereich gelten auch 
für die aus dem Ausland kommenden Lebensmittel. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. — Herr Abgeordneter 
Kiechle! 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, über welchen Zeitraum 
sich die Untersuchungen, auf die hier bezug ge-
nommen wurde, erstreckt haben? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Ich 
bin mir nicht im klaren, welche Untersuchungen 
Sie im Augenblick meinen, Herr Abgeordneter. 

Kiechle (CDU/CSU) : Es heißt doch hier: Stich-
probenuntersuchungen des staatlichen Frankfurter 
Veterinäruntersuchungsamts. 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Das 
kann ich Ihnen im Augenblick nicht beantworten. 
Ich bin aber selbstverständlich gerne bereit, Ihnen 
dazu noch Auskunft zu geben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Spitzmüller (FDP) : Ist Ihnen bekannt, ob es sich 
bei den Untersuchungen in Frankfurt, Wiesbaden 
und anderswo überwiegend um ausländisches oder 
überwiegend um deutsches Fleisch gehandelt hat? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Soweit 
mir aus den Veröffentlichungen die ich darüber ge-
sehen habe, bekannt ist, handelte es sich um deut-
sches Fleisch. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete 
Immer hat um schriftliche Beantwortung seiner 
Frage 152 gebeten. Auch der Abgeordnete Zebisch 
hat um schriftliche Beantwortung der beiden von 
ihm eingereichten Fragen 153 und 154 gebeten. Die 

Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 155 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Glotz auf: 

Hält die Bundesrepublik Deutschland die im österreichischen 
Fernsehen eingeführte Regelung für beispielhaft, nach der 
Werbeagitationen mit Kindern unterbunden werden sollen, und 
welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, daß in der 
Bundesrepublik Deutschland entsprechend verfahren wird? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Dr. Glotz, die Programmdirektion des österreichi-
schen Fernsehens hat das Auftreten von Kindern in 
Werbespots derart eingeschränkt, daß im Werbe-
fernsehen Kinder nicht mehr in einer Form einge-
setzt werden, die dazu angetan ist, Kinder zum 
Konsum zu animieren. Auch sollen Erwachsene so-
wie Trickfiguren Kinder nicht mehr zum Konsum 
auffordern. Die Bundesregierung würde es unter 
pädagogischen Gesichtspunkten begrüßen, wenn im 
Werbefernsehen das geringe Unterscheidungsver-
mögen und die natürliche Leichtgläubigkeit von 
Kindern nicht für Werbezwecke ausgenützt würden. 

Nach den Rundfunkgesetzen und Rundfunkstaats-
verträgen der Länder sind für die Programmgestal-
tung in erster Linie die Intendanten der Rundfunk-
anstalten verantwortlich. Der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit wird deshalb Ihr 
Anliegen, Herr Kollege, an den Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten und an den Intendanten des Zweiten 
Deutschen Fernsehens herantragen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Glotz (SPD) : Herr Staatssekretär, falls diese 
Gespräche mit den Intendanten von ZDF oder mit 
dem Vorsitzenden ARD nicht zu befriedigenden Er-
gebnissen führen sollten: Siehen Sie irgendwelche 
gesetzliche Möglichkeiten, von seiten des Bundes-
tages hier einzugreifen? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minster für Jugend, Familie und Gesundheit: Hier-
zu, Herr Dr. Glotz, müßte auch der für das Rund-
funkrecht auf Bundesebene zuständige Minister be-
fragt werden. Aber die rechtlichen Möglichkeiten auf 
diesem Gebiet erscheinen mir sehr eingeschränkt. 
Ich befürchte, daß unter Umständen z. B. Belange des 
Jugendschutzes mit anderen rechtlichen Überlegun-
gen kollidieren könnten. Diesen Konflikt rechtlich 
zu lösen, scheint mir zur Zeit nicht der richtige Weg. 
Ich bin deshalb dankbar für Ihre Anregung, die 
Intendanten und dann möglicherweise die Gremien 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten auf ihre Ver-
antwortung aufmerksam zu machen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 156 ist von dem Abgeordneten Dr. Ham-
mans eingebracht: 

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen Äpfel in der Bundes-
republik Deutschland eingeführt werden können, die auf ihrer 
Schale noch einen Rückstand an arsenhaltigen Pflanzenschutz-
mitteln enthalten, der nach unseren Bestimmungen nicht mehr 
zugelassen ist, und was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um 
Abhilfe zu schaffen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 
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Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Dr. Hammans, in der vergangenen Woche 
sind in Nordrhein-Westfalen bei importierten Äpfeln 
durch die amtliche Lebensmittelüberwachung ge-
wisse Arsengehalte in der Schale ermittelt worden. 
Es wurden 0,1 Milligramm Arsen pro Kilogramm 
Äpfel festgestellt. Bis zu dieser Menge können auch 
Arsenmengen aus natürlichem Vorkommen von 
Arsen im Boden — Arsen ist ein weltweit verbrei-
tetes Element — bei Obst vorkommen. Der Umstand 
jedoch, daß sich das Arsen auf der Schale befand, 
läßt darauf schließen, daß es sich um Rückstände 
von arsenhaltigen Pflanzenschutzmitteln handelt. 

In der Bundesrepublik sind arsenhaltige Pflan-
zenschutzmittel verboten. Sie werden seit Mitte der 
fünfziger Jahre nicht mehr verwendet. Rückstände 
solcher Mittel dürfen nach der Höchstmengen-Ver-
ordnung-Pflanzenschutz auf pflanzlichen Lebensmit-
teln nicht vorhanden sein. In anderen Ländern sind 
Arsenverbindungen als Pflanzenschutzmittel aber 
noch zulässig. 

Importierte Lebensmittel unterliegen in der Bun-
desrepublik ebenso wie inländische Lebensmittel 
dem deutschen Lebensmittelrecht und werden wie 
einheimische Produkte stichprobenweise untersucht. 
Im Vorgriff auf die Gesamtreform des Lebensmittel-
rechts bemüht man sich zur Zeit in Zusammenhang 
mit den Zolldienststellen, die Lebensmittelkontrolle 
an den Grenzen zu intensivieren. Auf Anregung des 
Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-
sundheit meldet die Zollverwaltung seit einiger Zeit 
größere Obst- und Gemüseimporte den nächst-
gelegenen Untersuchungsämtern der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung, damit rasch eine entspre-
chende Untersuchung einsetzen kann. 

Im vorliegenden Falle hat das Bundesministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit die obersten 
Landesgesundheitsbehörden, die für die amtliche 
Lebensmittelüberwachung zuständig sind, umgehend 
fernschriftlich gebeten, vermehrt Untersuchungen 
von Äpfeln auf Arsen durchführen zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie im Hinblick darauf, daß Arsen ein beson-
ders gefährliches Gift ist, weil es im Körper kumu-
liert und nicht abgebaut wird, bereit, festzustellen, 
daß wir in Zukunft nicht nur gute Gesetze und 
Verordnungen schaffen, sondern deren Einhaltung 
auch besser kontrollieren müssen? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege Dr. Hammans, ein Teil meiner Beantwor-
tung Ihrer Frage weist gerade darauf hin, daß wir 
uns darum schon zu einem Zeitpunkt bemühen, be-
vor das neue Lebensmittelrecht kommt; z. B. durch 
die enge Zusammenarbeit, die mit den Zollverwal-
tungen eingeleitet worden ist und an einigen Stellen 
auch schon praktische Erfolge gehabt hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie bereit, mir zuzugeben, daß durch solche 
Praktiken des Auslandes unsere Landwirtschaft ge-
schädigt wird, weil sie nach solchen vielleicht gün-
stigeren Methoden nicht produzieren darf, und 
unsere Verbraucher geschädigt werden, weil sie 
nicht einwandfreies Obst bekommen? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Es 
muß unser intensives Bemühen sein, auf unsere Part-
ner, von denen wir importieren, dahin gehend ein-
zuwirken, daß sie — unabhängig von ihrer Gesetz-
gebung — die Vorschriften beachten, die eingehal-
ten werden müssen, um unsere Verbraucher aus-
reichend zu schützen. In dieser Hinsicht versuchen 
wir zu wirken. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dreyer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit — weil solche Meldungen gerade zu dem 
führen, was eben der Kollege mit seiner Frage aus-
drücken wollte, nämlich daß der Verbraucher irri-
tiert wird —, in der Öffentlichkeit die Darstellung 
zu unterstützen, daß es sich um Arsenrückstände 
auf der Schale und nicht in der Frucht gehandelt 
hat und daß durch entsprechende Maßnahmen — 
entweder durch Schälen oder durch Waschen der 
Frucht — das Arsen beseitigt werden kann? 

Westphal, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr 
Kollege, ich habe — glaube ich — es in der Ant-
wort, die ich am Anfang auf die Frage von Herrn 
Dr. Hammans gegeben habe, getan. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Jugend, Familie und Ge-
sundheit beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr Staats-
sekretär. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
auf. Zur Beantwortung steht Herr Bundesminister 
Dr. Vogel zur Verfügung. 

Der Abgeordnete Dr. Geßner hat die Frage 157 
zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 158 des Herrn Abgeordneten 
Conradi auf: 

Hält die Bundesregierung die Planung eines Großflughafens für 
eine raumbedeutsame Planung im Sinne von § 3 Abs. 1 des Bun-
desraumordnungsgesetzes? 

Herr Minister, bitte sehr! 

Dr. Vogel, Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau: Herr Präsident, ich 
möchte gern beide Fragen zusammen beantworten. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Der Fragesteller ist einverstanden. 

— 

Damit rufe 
ich gleichzeitig Frage 159 auf: 

Wird der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau seine aus dem Raumordnungsgesetz herzuleitende 
Kompetenz bei den anstehenden Standortentscheidungen für die 
Interkontinentalflughäfen Hamburg, Stuttgart und München 
wahrnehmen, und wann ist damit zu rechnen, daß die Bundes-
regierung entsprechende Vorlagen für die geplanten Großflug-
häfen macht? 

Bitte! 

Dr. Vogel, Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau: Bei der Planung eines 
Großflughafens handelt es sich zweifellos um eine 
raumbedeutsame Planung im Sinne der Definition 
des § 3 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes. Hieraus 
ergibt sich jedoch noch keine Kompetenz des Bun-
des für die zu treffenden Standortentscheidungen in 
den Bereichen, die in § 3 Abs. 1 des Raumordnungs-
gesetzes bezeichnet sind. Diese Befugnis liegt viel-
mehr bei den Ländern, die nach § 6 des Luftver-
kehrsgesetzes über die Genehmigung von Flughäfen 
zu befinden und dabei auch zu prüfen haben, ob die 
Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt sind. 
Der für die Raumordnung zuständige Bundesmini-
ster hat im Rahmen der Abstimmung der raumord-
nerischen Programme und Pläne der Länder mit 
dem Bund zu prüfen, ob den darin ausgewiesenen 
neuen Flughäfen Belange der Bundesraumordnung 
entgegenstehen. 

Im Falle des Flughafens Hamburg-Kaltenkirchen 
hat der zuständige Bundesminister bereits vor län-
gerer Zeit bei dieser Abstimmung keine Bedenken 
gegen die vom Land getroffene Standortentschei-
dung erhoben. Auch gegen einen Flughafen Mün-
chen II hat die Bundesregierung keine Bedenken 
geltend gemacht. Insoweit hat sie sich bereits im 
verkehrspolitischen Programm 1968 bis 1972 und 
im Verkehrsbericht 1970 zu der Errichtung eines 
Flughafens München II bekannt. Im Falle eines 
zweiten Flughafens für den Raum Stuttgart hat die 
baden-württembergische Landesregierung dem Bund 
bisher noch keine konkreten Planungen vorgelegt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage! 

Conradi (SPD): Herr Bundesminister, halten Sie 
es für notwendig, daß die Bundesregierung eine zu-
sammenfassende Vorlage über Großflughäfen in der 
gesamten Bundesrepublik erarbeitet, die von den 
Einzelentscheidungen weg zu einer Gesamtschau 
führt und die Folgen in Betracht zieht, die sich aus 
der Entwicklung neuer Schienenverkehrsmittel hin-
sichtlich der Zahl der Großflughäfen und einzelner 
Standortentscheidungen ergeben könnten? 

Dr. Vogel, Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau: Nach meiner Kenntnis, 
Herr Abgeordneter, ist eine solche Zusammenschau 
im Bundesverkehrsministerium bereits vor längerer 
Zeit vorgenommen worden. Ich würde es allerdings 
mit Ihnen für notwendig halten, daß eine solche 
Zusammenschau im Lichte der jeweiligen Fort-
entwicklung immer wieder geprüft und gegebenen- 

falls auch fortgeschrieben wird. Der Gesamtverkehrs-
wegeplan wird dazu sicherlich Gelegenheit bieten. 
Das sind aber Probleme, die bereits in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundesverkehrsministers fallen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Bundesminister, ich danke Ihnen. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau beantwortet. Die Frage 160 wird 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für innerdeutsche Beziehungen. Zur Be-
antwortung der Fragen steht der Herr Parlamenta-
rische Staatssekretär Herold zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 161 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Slotta auf: 

Wie ist die Antwort der Bundesregierung auf meine parla-
mentarische Anfrage vorn 9. Februar 1973 zu verstehen, daß 
sie in der Erfüllung des im § 96 des Bundesvertriebenengesetzes 
ausgesprochenen gesetzlichen Auftrags zur Pflege des Kulturguts 
und Förderung der Weiterentwicklung der Kulturleistungen der 
Vertriebenen und Flüchtlinge eine wichtige Aufgabe sehe, jedoch 
nicht beabsichtige, „die Bundesmittel nur auf diesen Bereich zu 
beschränken", und wie steht die Bundesregierung zur Einbe-
ziehung der Zuschüsse aus Bundesmitteln an die Vereinigungen 
der Vertriebenen und Flüchtlinge in die allgemeine parlamen-
tarische Kontrolle? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Kollege Professor Dr. Slotta! Nach 
§ 96 des Bundesvertriebenengesetzes haben Bund 
und Länder entsprechend ihrer Zuständigkeit das 
Kulturgut der Vertreibungsgebiete zu pflegen sowie 
die einschlägige Wissenschaft und Forschung und 
die Weiterentwicklung der Kulturleistungen der 
Vertriebenen und Flüchtlinge zu fördern. In der so 
beschriebenen umfassenden Kulturarbeit sieht die 
Bundesregierung auch den Tätigkeitsschwerpunkt 
für die Vertriebenen- und Flüchtlingsvereinigungen. 
Sie ist bereit, solche Aktivitäten im notwendigen 
Umfang zu fördern. Ein erheblicher Teil der verfüg-
baren Mittel entfällt auf die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung. 

Im übrigen wird die Tätigkeit der Vertriebenen- 
und Flüchtlingsverbände, beispielsweise die politi-
sche Bildungsarbeit, soweit sie sich mit innerdeut-
schen Problemen befaßt, aus Gleichbehandlungs-
gründen nach denselben Kriterien gefördert, wie es 
für andere Antragsteller ebenfalls zutrifft. Die Zu-
wendungen an die Vertriebenen- und Flüchtlingsver-
einigungen werden in der Regel nur für einzelne 
Vorhaben — sogenannte Projektförderung — ge-
währt. Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten, 
also für die institutionelle Förderung, bilden die 
Ausnahme. 

Da wichtige Aufgaben der Vereinigungen inzwi-
schen weggefallen oder erheblich eingeschränkt wor-
den sind, bemüht sich die Bundesregierung bereits 
seit geraumer Zeit mit Nachdruck um Verringerung 
der Personalkostenzuschüsse. Eine sofortige gänz-
liche Streichung dieser Zuschüsse ist jedoch aus 
sozialen und rechtlichen Gründen, z. B. wegen der 
tariflichen Kündigungsfristen für das Personal der 
Zuwendungsempfänger, schwierig. Die Bundesregie- 
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rung sieht zur Frage der parlamentarischen Kon-
trolle der Mittelvergabe im Augenblick keine Ver-
anlassung, eine Änderung des bisherigen Verfahrens 
herbeizuführen, da dieses Verfahren sich als zweck-
mäßig erwiesen hat. Die Zuschüsse für die Arbeit 
der Vertriebenenvereinigung werden, wie Sie wis-
sen, im parlamentarischen Achterausschuß einge-
hend im Detail besprochen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Zusatzfrage! 

Dr. Slotta (SPD) : Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, welches sind die Gründe dafür, daß die 
Bundesregierung über den § 96 des Bundesvertrie-
benengesetzes hinausgeht, d. h. nicht nur kulturelle 
Aufgaben der Vertriebenenverbände bezuschußt, 
sondern auch weiterreichende Aufgaben, die nicht 
durch das Gesetz bestimmt sind? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister  
für innerdeutsche Beziehungen: Diese Praxis hat sich  

in den 50er Jahren entwickelt  Sie kann, wie ich 

Ihnen schon sagte, nicht innerhalb kurzer Zeit ver-
ändert werden. Ich möchte auch hier erklären, wie  

ich das in der Öffentlichkeit schon einige Male getan  
habe: man muß in der Zukunft, ähnlich wie beim  
Bundesjugendplan, zur Projektförderung kommen,  

innerhalb deren nur ein gewisser Anteil an Ver-
waltungskosten verrechnet werden kann.  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Eine Zusatzfrage.  

Dr. Slotta (SPD) : Herr Staatssekretär, ich habe  

Verständnis dafür, daß nicht alle Mittelansätze öf-
fentlich, parlamentarisch kontrolliert werden kön-
nen. Aber ich muß Sie fragen, welches die Gründe  
dafür sind, daß auch die Mittelansätze für Vertrie-
benenverbände heute im Jahre 1973 nur durch den  

parlamentarischen Achterausschuß kontrolliert wer-
den und nicht —  ich sehe keinen Grund, warum das  
nicht so sein sollte — durch das Parlament insge-
samt.  

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister  
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege Pro-
fessor Slotta, die Bundesregierung ist hier an eine  
Praxis gebunden, die sich im Laufe der Zeit ent-
wickelt hat. Es hat hierzu bisher keinen Vorschlag  

zur Änderung aus den Fraktionen gegeben. Dem  
Ministerium selbst ist daran gelegen das  Parl a ment  
soweit wie möglich umfassend zu informieren. Das  
ist im Vertrauensmännergremium, im Achteraus-
schuß und zum Teil auch im Haushaltsausschuß ge-
scheh en.  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Ich rufe die Frage 162 des Herrn Abgeordneten 
Freiherr von Fircks auf: 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft gehen, ob sich 
 die Praxis der Behörden der „DDR" in bezug auf die Behand-

lung von Sperrkonten der Bürger, die im Geltungsbereich des  

Grundgesetzes wohnen, dahin gehend geändert hat, daß die  

Konteninhaber und sonstigen Berechtigten in allen Fällen Aus-
künfte und Belege über den Kontostand ihrer Guthaben erhalten,  

und gilt dies insbesondere auch für Konten solcher Kredit-
institute, deren Kontenmaterial und sonstige Unterlagen nach  

Ende des zweiten Weltkrieges aus den deutschen Ostgebieten  

in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands verlagert wor-
den sind?  

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister  
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Präsident, ich  

darf die Frage des Herrn Kollegen wie folgt beant-
worten. Nach den vorliegenden Erkenntnissen er-
halten die Inhaber von Sperrkonten von den konto-
führenden Filialen der Industrie- und Handelsbank  

der DDR in der Regel Auskünfte und Belege über  

den Kontostand ihrer Guthaben. Soweit es sich je-
doch um Guthaben von DDR-Flüchtlingen handelt,  
die der Verwaltungsverordnung vom 11. Dezember  
1968 bzw, ähnlichen Regelungen unterliegen, ver-
weigert die DDR jegliche Auskünfte über den Stand  

der Konten. Im übrigen habe ich über diesen Fragen-
komplex am 19. Juli 1970 vor diesem Hause ein-
gehend und umfassend berichtet.  

Zu den im zweiten Teil Ihrer Frage angesproche-
nen Konten bemerke ich folgendes. Mir ist nicht  
bekannt, daß nach Ende des zweiten Weltkrieges  

Kontenmaterial und sonstige Unterlagen von Kre-
ditinstituten in den deutschen Ostgebieten von  
dort in die sowjetische Besatzungszone Deutsch-
lands verlagert worden sind. Ich halte das auch nicht  

für wahrscheinlich. Eine Umstellung derartiger  

Konten auf Sperrkonten hat nach meiner Informa-
tion und meinem Wissen nicht stattgefunden.  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Keine Zusatzfrage.  

Ich rufe die Frage 163 des Herrn Abgeordneten  

Freiherr von Fircks auf:  
Welche Schritte hat die Bundesregierung bisher gegebenen-

falls unternommen und gedenkt sie zu unternehmen, um dem 
bestehenden unbefriedigenden Zustand im Interesse der Be-
troffenen abzuhelfen? 

Bitte, Herr Staatssekretär!  

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister  
für innerdeutsche Beziehungen: Die Bundesregie-
rung hat im Rahmen des Grundvertrages mit der  
DDR die Vereinbarung getroffen, im Interesse der  
beteiligten Menschen Verhandlungen zur Regelung  
des nichtkommerziellen Zahlungs- und Verrech-
nungsverkehrs aufzunehmen. Diese Verhandlungen  

werden nach Inkrafttreten des Grundlagenvertrages  

aufgenommen werden. Im Zusatzprotokoll zu Art. 7,  

Nr. 11 ist das im übrigen festgelegt.  

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen:  
Eine Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, verstehe ich es also richtig, daß Sie der 
Ansicht sind, daß es in Zukunft für diejenigen, die 
heute an das Material, das sie für die Beweissiche-
rung benötigen, noch nicht herankommen, leichter 
sein wird, dieses zu beschaffen? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister  
für innerdeutsche Beziehungen: Nein, wir sind im  
Augenblick noch nicht in der Lage, das gesamte  
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Material zur Kenntnis zu bekommen. Ich weiß auch 
nicht, ob das nach Inkrafttreten des Grundlagen-
vertrages möglich ist. Wir werden uns aber darum 
bemühen. 

Im Augenblick sind wir auf gewisse Schätzungen 
angewiesen, die die Ausgleichsämter auf Grund des 
Eingangs von Anträgen zusammentragen. Genaue 
Zahlen lassen sich jedoch heute noch nicht angeben. 
Wir werden uns aber auf jeden Fall darum bemü-
hen, Herr Kollege Fircks. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 164 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Jobst auf: 

Treffen Pressemeldungen zu, daß in der DDR zwischen 1000 
und 2000 Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren, 
zurückgehalten werden und daß die DDR für die Ausreise 
dieser politischen Häftlinge und deren Angehöriger in die Bun-
desrepublik hohe Ablösungssummen fordert? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege Jobst, 
ich darf Ihre Frage wie folgt beantworten. Der Am-
nestie-Erlaß des Staatsrats der DDR vom 6. Okto-
ber 1972 sah für amnestierte DDR-Bürger grundsätz-
lich die Entlassung an ihren Heimatort in der DDR 
vor. Dennoch sind zahlreiche ehemalige Häftlinge, 
die vorher ihren Wohnsitz in der DDR hatten, auf 
ihren Wunsch in die Bundesrepublik Deutschland 
entlassen worden ebenso wie diejenigen amnestier-
ten Häftlinge, die vor ihrer Inhaftierung ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat-
ten. Auch andere ehemalige Häftlinge, die an ihren 
früheren ' Wohnsitz in der DDR entlassen wurden, 
hatten den Wunsch geäußert, in die Bundesrepublik 
Deutschland auszureisen, ohne diese Genehmigung 
zu erhalten. Der Gesamtumfang dieses Personenkrei-
ses ist uns nicht bekannt. Pressemeldungen, daß die 
DDR für die Ausreise dieser Personen und ihrer An-
gehörigen in die Bundesrepublik Deutschland Ab-
lösesummen gefordert hat, treffen nach unseren 
Informationen und unseren Kenntnissen nicht zu. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wel-
che Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die-
sem Personenkreis zu helfen? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Wir haben in allen 
unseren Gesprächen, Herr Kollege Dr. Jobst, die 
zwischen den Verhandlungspartnern, Herren Bahr 
und Kohl, geführt wurden, und auch auf anderen  

Ebenen immer wieder dieses Problem angeschnitten. 
Wir werden auch weiterhin bei allen Verhandlun-
gen auf dieses Thema zurückkommen, um möglichst 
viele Menschen aus den Gefängnissen und Zucht-
häusern freizubekommen und ihnen die Ausreise in 
die Bundesrepublik zu ermöglichen. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Ihnen die Gründe dieser restriktiven Maßnahmen 
der DDR bekannt? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Sie sind mir nicht 
bekannt. Sie wissen, die Amnestie war eine ein-
seitige Maßnahme, die nicht mit der Bundesregie-
rung abgesprochen war; diese war auch nicht in-
formiert. Es war eine Entscheidung des Minister-
rates der DDR. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 165 des Abgeordneten Dr. 
Schmude auf. 

Treffen Meldungen zu, nach denen die DDR in Gegensatz zu 
der Ende 1972 geübten Praxis Ausreisen zum Zweck der Fa-
milienzusammenführung nahezu ganz unterbindet, und zwar 
auch in Fällen, in denen das Ausreiseverfahren bereits be-
gonnen hatte? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Präsident! 
Herr Kollege Schmude, ich darf Ihre Frage wie 
folgt beantworten. 

Entgegen anderslautenden Pressemeldungen in 
den letzten Tagen kann von einem Abbruch der 
Familienzusammenführung durch die DDR nicht 
gesprochen werden. Es trifft allerdings zu, daß die 
Zahl der Ausreisen in den letzten Monaten zurück-
gegangen ist und daß die Verhandlungen mit den 
DDR-Behörden schwierig sind. Dabei fällt ins Ge-
wicht, daß in manchen Fällen die Ausreise noch 
nicht erfolgen konnte, obwohl die Genehmigung 
durch Übersiedlung bereits vor längerer Zeit erteilt 
worden war. Dies hat dazu geführt, daß die betrof-
fenen Menschen, die zum Teil bereits ihre Arbeits-
plätze in der DDR aufgegeben haben, in Schwierig-
keiten geraten sind. Auskünfte, die den Betroffenen 
von örtlichen Dienststellen der DDR über die 
Gründe dieser verzögernden Behandlung gegeben 
werden, sind uneinheitlich und widerspruchsvoll. 
Die Bundesregierung geht aber davon aus, daß im 
Zusammenhang mit der Familienzusammenführung 
gegebene Zusagen zur Ausreise aus der DDR auch 
eingehalten werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schmude. 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Staatssekretär, sind 
die von Ihnen gerade geschilderten Schwierigkeiten 
auch in Fällen, in denen das Ausreiseverfahren be-
reits weitgehend gefördert ist, nach Auffassung der 
Bundesregierung nicht doch geeignet, die vom 
Ersten Sekretär des ZK der SED, Honecker, vor kur-
zem zurückgewiesene Ansicht zu stützen, daß die 
DDR hier etwas zurücknimmt oder zumindest ver-
zögerlich behandelt, was sie im Herbst noch zuge-
sagt hat? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Wie ich hier bereits 
erklärte, geht die Familienzusammenführung weiter. 
Auch liegen die Durchschnittszahlen der in die Bun-
desrepublik Ausreisenden auf dem gleichen Niveau 
der Vormonate. Ich sage aber ganz offen, daß dies 
Ergebnis hinter unseren Erwartungen zurückgeblie-
ben ist. Ich hoffe, daß wir die Zurückhaltung, die 
sich die DDR-Behörden offensichtlich auferlegt 
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haben, durch die Gespräche der nächsten Zeit wieder 
auflockern können. Uns liegt daran sehr viel. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. 
Schmude. 

Dr. Schmude (SPD): Herr Staatssekretär, gibt es 
in der Bundesrepublik irgendein Hindernis für die 
Freigabe der letztlich wieder im „Neuen Deutsch-
land" geforderten sogenannten Mündelgelder, so-
fern die Ausreise von Kindern zu ihren Eltern in 
die Bundesrepublik weiter in dem erwarteten Maße 
stattfindet? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Ich sehe für die 
Freigabe kein Hindernis, denn die Mündelgelder 
könnten kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. 
In meiner Antwort auf die Frage des Herrn Kol-
legen von Fircks habe ich bereits erklärt, daß wir im 
Rahmen der Verhandlungen nach der Ratifizierung 
des Grundlagenvertrags auch die Frage des nicht 
kommerziellen Zahlungs- und Verrechnungsverkehrs 
mit in das Verhandlungspaket aufnehmen und dann 
auch über die Mündelgelder verhandeln werden. 
Unterhaltspflichtige in der Bundesrepublik erfüllen 
ihre Verpflichtungen ja nicht in irgendeiner Form 
gegenüber der DDR, sondern gegenüber den Unter-
haltsberechtigten in der DDR. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Jobst. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, rächt 
sich hier nicht das Versäumnis der Bundesregierung, 
diese humanitären Zusagen der DDR vertraglich ab-
zusichern? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Von einem Ver-
säumnis zu sprechen, halte ich in diesem Zusammen-
hang nicht für berechtigt. Wir haben gerade in den 
letzten Jahren in der Familien- und in der Kinder-
zusammenführung laufend gute Ergebnisse erzielt. 
Wenn im Augenblick in diesem Bereich aus welchen 
Gründen auch immer Stockungen eingetreten sind, 
so muß man hierbei auch die spezielle Situation 
innerhalb der DDR betrachten. Von einem Versäum-
nis kann nicht gesprochen werden. Die Absichts-
erklärungen der DDR sind gegeben und durch die 
Tat praktisch bewiesen worden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Die Frage 166 des Abgeordneten Dr. Probst — der 
Fragesteller ist nicht im Saal — wird schriftlich be-
antwortet. 

Ich rufe die Frage 167 des Abgeordneten Engels-
berger auf. Bitte, Herr Staatssekretär. 

Treffen Meldungen zu, daß die Regierung in Ost-Berlin ent-
gegen den Zusagen an die Bundesregierung die Umsiedlungs-
aktion aus der „DDR" gestoppt und etwa 200 bereits erteilte 
Ausreisegenehmigungen widerrufen hat sowie noch etwa 1000 
Kinder zurückhält, deren Eltern in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in West-Berlin leben, und welche Möglichkeiten sieht 
die Bundesregierung, gegen ein solches Verhalten einzuschreiten? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege En-
gelsberger, einen Teil Ihrer Frage habe ich schon 
im Zusammenhang mit der Frage des Herrn Kolle-
gen Schmude beantwortet. 

Entgegen anderslautenden Meldungen kann von 
einem Stopp oder Ausreise im Rahmen der Familien-
zusammenführung nicht gesprochen werden. Aus-
reisen finden weiterhin statt, wenn auch ihre An-
zahl in den letzten Monaten hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben ist. Eine gewisse Zurückhaltung 
haben wir allerdings leider feststellen müssen, was 
dem Abschluß der laufenden Verfahren nicht dien-
lich ist. Es trifft zu, daß noch eine größere Anzahl 
von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern in der 
Bundesrepublik und in West-Berlin leben, auf die 
Genehmigung zur Ausreise zu ihren Angehörigen 
wartet. Mit der Genehmigung der Ausreise von 308 
Kindern hat die DDR allerdings im Herbst vergan-
genen Jahres einen wichtigen Schritt zur Lösung 
dieses Problems getan. Von diesen Kindern sind in-
zwischen 214 bei ihren Angehörigen eingetroffen. 
Die noch offenen 94 Fälle werden zur Zeit geklärt. 
Die Bundesregierung wird sich selbstverständlich 
bemühen, über diesen Personenkreis hinaus weitere 
Familienzusammenführungen — hier geht es schließ-
lich um die Zusammenführung von Eltern und Kin-
dern — zu erreichen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß im Personen-
kreis derjenigen, denen die bereits gewährte Aus-
reisegenehmigung wieder zurückgenommen wurde, 
massive, menschlich erschütternde Tragödien wie 
z. B. ein Selbstmord stattgefunden haben, und hat 
die Bundesregierung keine Möglichkeit, unter Hin-
weis auf den abgeschlossenen Grundvertrag bei der 
DDR mit dem Ziel zu intervenieren, daß die beson-
reren Härten in irgendeiner Form ausgeräumt wer-
den und es wirklich zu humanitären Erleichterungen 
kommt? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege, solche 
Einzelfälle sind uns ebenfalls bekanntgeworden. Ich 
kann Ihnen dazu nur sagen, daß Bundesminister 
Franke diese Dinge selbst einige Male öffentlich an-
gesprochen und daß Herr Kollege Bahr im Gespräch 
mit Herrn Staatssekretär Kohl diese Dinge ebenfalls 
behandelt hat. Wir werden darauf drängen, daß die 
Familienzusammenführung weitergeht, besonders 
was den angesprochenen Personenkreis angeht, der 
sehr hart betroffen ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wäre es, nachdem es nicht möglich war, die mensch-
lichen Erleichterungen im Grundvertrag zu veran-
kern, nicht möglich, der DDR gegenüber anzudeuten, 
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daß der Bundestag unter diesen Umständen nicht 
bereit ist, den Grundvertrag in dieser Form zu rati-
fizieren? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Ich bin nicht der 
Meinung, daß man mit solchen Maßnahmen drohen 
sollte, zumal ja bekannt ist, daß unsere Bemühun-
gen auch die entsprechenden Erfolge hatten. Wir 
nehmen an, daß diese Verzögerung nur vorüber-
gehend ist und daß auch die anderen Fälle in den 
nächsten Wochen und Monaten positiv erledigt 
werden können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kiechle. 

Kiechle (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, inwie-
weit hat die Bundesregierung Kenntnis von den hier 
angeführten Zahlen von 200 bereits erteilten Aus-
reisegenehmigungen und zirka 1 000 zurückgehal-
tenen Kindern? Können Sie diese Zahlen entweder 
korrigieren oder bestätigen? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Ich habe ganz klar 
davon gesprochen, daß von den 308 Fällen bereits 
214 als erledigt betrachtet werden können. Die be-
treffenden Personen befinden sich bereits bei ihren 
Familienangehörigen in der Bundesrepublik oder in 
Westberlin. Ich sagte weiterhin, daß noch 94 Fälle 
nicht erledigt sind. Dabei handelt es sich um Fälle, 
in denen die Genehmigungen vorliegen, die Aus-
reise aber aus unbekannten Gründen noch nicht er-
folgen konnte. Unter diesen 94 Fällen sind aller-
dings auch solche, die strittig sind, weil die Betroffe-
nen in der Zwischenzeit 18 Jahre alt geworden sind 
und nun selbst zu entscheiden haben. Daneben gibt 
es Fälle, in denen Kinder bei den Großeltern auf-
gewachsen sind und ganz einfach nicht zu ihren El-
tern in die Bundesrepublik wollen. Auch das gibt es. 
Ich möchte diese Dinge hier aber aus naheliegenden 
Gründen nicht im Detail behandeln. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Schmude. 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Staatssekretär, glaubt 
die Bundesregierung angesichts der Tatsache, daß 
Schritte zur Lösung der Probleme im Zusammenhang 
mit der Trennung von Familien in dem Briefwechsel 
zum Grundlagenvertrag für die Zeit nach dem In-
krafttreten des Vertrages angekündigt sind, daß ihre 
Bemühungen nach der Ratifizierung und dem Inkraft-
treten wesentlich fundierter sein werden und erfolg-
reicher sein könnten? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege 
Dr. Schmude, wir gehen davon aus, daß sich die 
Situation und das Klima verbessern und daß dadurch 
die Fälle etwas leichter zu lösen sein werden als 
bisher. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Dr. Jobst, ich kann Ihnen zu dieser Zusatz-
frage noch das Wort geben. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ich 
möchte Sie konkret fragen: Hat Herr Bundesminister 
Bahr diese humanitären Probleme bei seinem letz-
ten Gespräch mit Staatssekretär Kohl zur Sprache 
gebracht? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Ja. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 168 des Herrn Abgeordneten 
Engelsberger auf: 

In welcher Höhe hat die Bundesregierung für diese Ausreise-
genehmigungen an die „DDR" Zahlungen geleistet, und welche 
Beträge werden noch gefordert? 

(Zuruf des Abg. Niegel.) 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Auf Zwischenrufe 
darf man ja nicht eingehen. Ich hätte das gern 
getan; es hätte mich gereizt. 

(Abg. Niegel: Man kann ja noch nachfra-
gen!) 

- Gerne! 

Ihre Frage 168 beantworte ich wie folgt. Für Aus-
reisen im Wege der Familienzusammenführung sind 
Zahlungen in den letzten Monaten von der DDR 
weder geleistet noch gefordert worden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage! 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
dann treffen also Pressemeldungen nicht zu, daß für 
Familienzusammenführungen bereits 8 Millionen 
DM gezahlt worden sind und weitere 100 Millionen 
DM von der DDR gefordert werden? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Ich glaube, daß Sie 
hier etwas verwechseln, Herr Kollege. Sie sprechen 
von 100 Millionen DM. Hierbei handelt es sich um 
Mündelgelder, die angesammelt worden sind und 
die Betroffenen oder Anspruchsberechtigten in der 
DDR auch zustehen. Wenn Sie von 8 Millionen 
sprechen, meinen Sie wahrscheinlich den Betrag, 
der 1971 an die DDR gezahlt und dort auch an die 
Betroffenen oder Berechtigten weitergeleitet wor-
den ist. Ich betone, das war 1971. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich nochmals fragen, warum es nicht möglich 
war, die ganzen menschlichen Erleichterungen, ins-
besondere die Familienzusammenführung, in Form 
eines Vertrages zu regeln, damit uns jetzt diese 
Schwierigkeiten erspart geblieben wären, die zu 
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großen Enttäuschungen sowohl drüben als auch 
hüben führen? 

Herold, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für innerdeutsche Beziehungen: Herr Kollege En-
gelsberger, ich muß Ihnen ehrlich sagen, auch wir 
sind ungeduldig. Ich verstehe deshalb auch Ihre Un-
geduld. Aber beziehen Sie doch bitte in Ihre Über-
legungen eine Tatsache mit ein, nämlich, daß die 
Betroffenen schon Jahre auf Erleichterungen war-
teten, und es hat sich gar nichts getan. Wenn Sie 
die Ergebnisse der Verträge, angefangen vom Tran-
sitvertrag über das Verplombungsgesetz bis zum 
Grundlagenvertrag sehen, dann können Sie doch 
nicht sagen, daß die Verhandlungen kein Erfolg 
waren. Im Gegenteil, sie waren, gemessen an der 
Vergangenheit, ein Erfolg. Wir werden diese Er-
folge im Interesse der Menschen weiter fortzu-
setzen versuchen. 

Dabei verstehe ich nur eines nicht. Herr Kollege 
Engelsberger, Sie fragen jetzt wieder nach Fest-
legungen und Festschreibungen im Grundlagenver-
trag. Auf der anderen Seite wollen Sie den Vertrag 
nicht annehmen, im Gegenteil, Sie wollen ihn ab-
lehnen. 

(Abg. Engelsberger: Das ist ja der Grund!) 

— Nein, das ist nicht der Grund. Sie konnten doch 
gar nicht voraussehen, daß sich etwas verzögern 
würde. Und so geht es um diesen Widerspruch: 
Wenn wir Erleichterungen aushandeln und Erfolge 
zeigen sich, dann reicht das für Sie auf einmal nicht. 

Diese Erfolge sind aber eine Voraussetzung für wei-
tere Verbesserungen auf diesem Gebiet. Das wol-
len Sie mit dem Vertrag offensichtlich ablehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben noch eine zweite Zusatzfrage. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Sie dann im Hinblick auf den Grundlagen-
vertrag folgendes fragen. Ein wesentlicher Grund 
für die Opposition, ihn abzulehnen, ist doch, daß 
gerade die menschlichen Erleichterungen und die 
Inaussichtstellungen in dem Vertrag nicht festge-
schrieben und fixiert sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, ich habe die erste Zusatzfrage unter 
weitherziger Auslegung der Geschäftsordnung noch 
zugelassen. Aber wenn Sie Ihre Frage ansehen, 
werden Sie feststellen, daß Sie jetzt völlig von Ihrer 
Frage abweichen, und ich bin nicht mehr bereit, 
diese Zusatzfrage zuzulassen. 

(Zuruf des Abg. Engelsberger.) 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. 

Ich schließe die Sitzung des Deutschen Bundes-
tages und berufe die nächste Sitzung auf Donners-
tag, den 15. März, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 15.39 Uhr.) 

Berichtigungen 

Es ist zu lesen: 

16. Sitzung, Seite II, rechte Spalte, Zeile 7, statt 
„Dr. Wichert": „Brandt (Grolsheim)"; 

17. Sitzung, Seite 795 D, 10. Zeile von unten, statt 
„Passagierscheine" : „Passierscheine". 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 8. März 
1973 auf die Zusatzfrage des Abgeordneten Kiechle 
(CDU/CSU) 1: 

Ihre Zusatzfrage muß ich leider mit nein beant-
worten. Für den Milchtransport nach Italien dürfen 
auf Grund eines italienischen Gesetzes aus dem 
Jahre 1963 seit dem 1. Oktober 1971 nur Tankwagen 
und Behälter verwendet werden, in denen keine 
andere Ware transportiert wird. Eine Änderung 
des Gesetzes kann deutscherseits nicht verlangt wer-
den, da dieses Gesetz sowohl für italienische als auch 
für ausländische Fahrzeuge gilt. Ich darf hierzu auch 
auf meine schriftliche Antwort auf die mündliche 
Frage des Herrn Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
- Drucksache VI/2792 Frage A 54 -, veröffentlicht 
in der Aufzeichnung der 152. Sitzung des Deutschen 
Bundestages vom 12. November 1971 S.  8763 hin-
weisen. 

Die Anwendung des Gesetzes auf deutsche Tank-
fahrzeuge seit dem 1. Oktober 1971 konnte dadurch 
erleichtert werden, daß der BRD für den Milchtrans-
port anfangs 30 und zur Zeit 45 Sondergenehmigun-
gen erteilt wurden. Damit hat sich die Lage hinsicht-
lich des Milchtransports merklich entspannt. Nicht 
beseitigt sind Behinderungen, die durch Streiks oder 
tierärztliche Maßnahmen auftreten können. Aber 
auch hier bin ich bemüht, durch direkte Fühlung-
nahme mit den italienischen Dienststellen die Be-
hinderungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Anlage 3 

Ergänzende Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 8. März 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 
Frage B 41 **)) : 

In meiner Antwort vom 14. Februar 1973 ist beim 
Schreiben des Briefes auf Seite 1, erster Satz, eine 
Zeile ausgelassen worden. Der erste Satz muß 
heißen: 

Der Senat der Deutschen Forschungs- und Ver-
suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e. V. 
(DFVLR) hat mit den Stimmen der Vertreter 
des Bundes in seiner Sitzung am 17. Oktober 
1972 Maßnahmen zur Neustrukturierung be-
schlossen mit dem Ziel, die DFVLR zu einer lei-
stungsfähigen Einrichtung der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtforschung zu formieren. 

*) Siehe 16. Sitzung, Seite 710 D 
**) Vgl. 15. Sitzung, Anlage 43 
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Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 12. März 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Slotta (SPD) (Drucksache 7/188 Frage B 53) : 

Ist der Bundesregierung die Untersuchung von Dr. Wolfgang 
Lempert, Max-Planck-Institut Berlin „Zum Verhältnis von Aus-
bildung und Beruf. Ergebnisse einer Befragung ehemaliger Ber-
liner Maschinenschlosserlehrlinge" (in: Zeitschrift für Pädagogik, 
6/71) bekannt? Wie beurteilt sie die darin analysierten Schwierig-
keiten, die zu häufigem Abbruch innerhalb der beruflichen Wei-
terbildung führen — etwa 10 Stunden Kursusdauer in der Woche, 
dazu Schularbeiten und lange Fahrzeiten, berufliche und familiäre 
Belastungen und Zweifel, ob solche Anstrengungen sich lohnen, 
die durch die Notwendigkeit des gleichzeitigen Geldverdienens 
bedingte Zeitnot u. a. m. —, und welche Maßnahmen gedenkt die 
Bundesregierung zu ergreifen, damit die Vorschläge in der o. a. 
Untersuchung, z. B. „Freistellung von der Arbeit, Unterhaltszah-
lung und Anerkennung des Lernens als legitimer Bestandteil des 
Erwachsenenlebens", — also eine Art „Honnef-Stipendium-
System für junge Arbeiter und Angestellte" —, realisiert werden, 
die ja dem erklärten Ziel der Bundesregierung weitgehend ent-
sprechen, beruflicher Bildung und Weiterbildung einerseits und 
traditioneller weiterführender allgemeiner Schulbildung und Stu-
dium andererseits die gleiche Wertigkeit zuzuerkennen? 

1. Die Untersuchungen von Lempert wurden im 
Jahre 1969 durchgeführt und betrafen Erfahrungen 
aus der Zeit zwischen 1959 und 1969, also vor dem 
Inkrafttreten des Arbeitsförderungsgesetzes. 

2. Es sei in Erinnerung gerufen, daß in der Lem-
pertschen Untersuchung — also vor dem Inkraft-
treten des AfG — 76 % eines Maschinenschlosser-
lehrjahrganges in Berlin eine berufliche Weiterbil-
dung begonnen und zu mehr als 2/3 erfolgreich be-
endet haben. 

3. Die Bundesregierung hat in neuerer Zeit meh-
rere Forschungsaufträge erteilt, um klären zu las-
sen, inwieweit auch nach Verabschiedung und Be-
kanntwerden des Arbeitsförderungsgesetzes noch 
Mängel und Schwierigkeiten der von Lempert ge-
kennzeichneten Art bestehen. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann vom 14. März 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Ritz (CDU/CSU) (Drucksache 7/296 Fragen A 127 
und 128) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Kürzung der 
Rediskontkontingente durch die Deutsche Bundesbank der Ge-
schäftsbankendiskont sich so stark erhöht hat, daß für land-
wirtschaftliche Unternehmen bei der Ernte- und Düngemittel-
finanzierung Mehrbelastungen von 4 % bis 5 % eingetreten 
sind? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, diese für die 
Landwirtschaft besonders nachteilige Kreditkostenentwicklung 
in irgendeiner Weise zu mildern? 

Zu Frage A 127: 

Es ist nicht zu bestreiten, daß sich für landwirt-
schaftliche Unternehmen aus den gegenwärtigen 
Restriktionen der Geld- und Kapitalmarktpolitik, die 
nicht nur eine Kürzung der Rediskont-Kontingente 
zum Gegenstand haben, nicht unerhebliche Mehrbe-
lastungen in der Finanzierung von Düngemitteln und 
der noch vorhandenen Getreidebestände ergeben 
können. 

Ob und  wieweit finanzielle Mehrbelastungen für 
die Aufnahme der Ernte 1973 entstehen, hängt von 
der konjunktur- und währungspolitischen Lage im 
Spätsommer und Herbst 1973 ab. 

Zu Frage A 128: 

Die Bundesregierung prüft z. Z. die Möglichkeiten, 
die gegeben sind, diese nachteilige Kostenentwick-
lung für die Landwirtschaft zu mildern. Dabei ist 
aber davon auszugehen, daß 

— das Volumen des Bundeshaushalts auch nach An-
sicht der Opposition nicht ausgeweitet werden 
sollte und 

— eine räumliche, sektorale und betriebsgrößen-
mäßige Abstufung der geld- und währungspoli-
tischen Maßnahmen in einem einheitlichen Wirt-
schafts- und Währungsgebiet nicht möglich und 
marktwirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 14. März 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Walther (SPD) (Drucksache 7/296 Frage A 147) : 

Warum hat die Bundesregierung aus dem Programm „Förde-
rung von Stätten der Jugendförderung nach dem Zonenrand-
förderungsgesetz" im Jahr 1972 keine neuen Projekte bewilligt, 
obwohl sie nach Verabschiedung des Bundeshaushalts 1972 
rechtlich dazu die Möglichkeit hatte, und warum werden solche 
Projekte auch jetzt nicht für eine Förderung vorgesehen? 

Ihre Annahme, daß im Haushaltsjahr 1972 keine 
Bewilligungen für neue Einrichtungen der Jugend-
hilfe im Rahmen des Zonenrandförderungspro-
gramms ausgesprochen worden sind, trifft nicht zu. 
Unmittelbar nach Verkündung des Haushaltsgeset-
zes 1972 — am 29. Dezember 1972 — sind insgesamt 
4 507 193 DM für 67 Maßnahmen in den Ländern 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern be-
reitgestellt worden. Das Land Hessen konnte nicht 
berücksichtigt werden, weil zu diesem Zeitpunkt 
keine bewilligungsreifen Anträge vorgelegen haben. 
Die bewilligten Mittel können aufgrund der haus-
haltsrechtlichen Verpflichtungsermächtigungen auch 
noch im Haushaltsjahr 1973 ausgezahlt werden. 

Auch im Haushaltsjahr 1973 ist die Förderung 
neuer Projekte im Rahmen des Zonenrandförde-
rungsprogramms vorgesehen, sobald der Bundes-
haushalt 1973 verabschiedet ist und entsprechende 
Förderungsanträge der Länder vorliegen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Westphal vom 14. März 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/296 Frage A 149) : 
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Wie nimmt die Bundesregierung Stellung zu dem Urteil dos 
Verwaltungsgerichts Arnsberg, wonach einem westfälischen 
Papierfabrikanten die Herstellung von schädlichen Papiertüten 
(bearbeitet mit polychloriertem Diphenylen) gegen die Ver-
fügung des Ordnungsamts Unna wieder erlaubt wurde, und sieht 
die Bundesregierung daraufhin die Notwendigkeit, für Ver-
fügungen der Ordnungsämter auf diesem Gebiet eventuell bes-
sere Rechtsgrundlagen zu schaffen? 

Mit seinem Beschluß vom 12. Dezember 1972 hat 
das Verwaltungsgericht Arnsberg lediglich die auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs wieder her-
gestellt, den der Hersteller der beanstandeten Obst-
tüten gegen die Ordnungsverfügung des Oberkreis-
direktors des Kreises Unna vom 16. November 1972 
eingelegt hat. Mit dieser Verfügung war dem Her-
steller aufgegeben worden, vom 1. Dezember 1972 
an für die Herstellung von Tüten für unverpackte 
Lebensmittel nur noch Papier zu verwenden, das 
keine polychlorierten Biphenyle (PCB) enthalte, weil 
durch das bisher verwendete PCB-haltige Papier 
Verbraucher gesundheitlichen Schaden erleiden 
könnten. Wegen der vorliegenden, sich widerspre-
chenden wissenschaftlichen Gutachten hat sich das 
Verwaltungsgericht nicht in der Lage gesehen, in 
der Frage der Gesundheitsschädlichkeit des bisher 
verwendeten Papiers eine Entscheidung zu treffen, 
ohne weitere Sachverständigengutachten einzuho-
len, wofür im Rahmen des eilbedürftigen und im 
übrigen auch nur summarischen Aussetzungsverfah-
rens nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsord-
nung kein Raum sei. Diese Klärung müsse vielmehr 
einem sich möglicherweise anschließenden Haupt-
verfahren vorbehalten bleiben. 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden In-
formationen ist jedoch im Verwaltungsverfahren 
über den Widerspruch bislang nicht entschieden 
worden. 

Gegen Hersteller und Inverkehrbringer von Ver-
packungsmaterial, das bei bestimmungsgemäßem 
oder vorauszusehendem Gebrauch die menschliche 
Gesundheit durch seine Bestandteile oder Verunrei-
nigungen zu schädigen geeignet ist, können die Ord-
nungsämter nach § 3 Nr. 2 des Lebensmittelgesetzes 
vorgehen. Läßt sich dieser Nachweis nicht führen, so 
finden sie eine weitere Rechtsgrundlage in § 4 b 
Nr. 5 des Lebensmittelgesetzes, der es verbietet, 
Verpackungsmittel so zu verwenden, daß von ihnen 
fremde Stoffe auf Lebensmittel oder ihrer Oberflä-
che übergehen, ausgenommen gesundheitlich, ge-
ruchlich oder geschmacklich unbedenkliche Anteile, 
die technisch unvermeidbar sind. Der Entwurf eines 
Gesetzes zur Gesamtreform des Lebensmittelrechts, 
der dem Bundestag vorliegt, sieht in § 30 darüber 
hinaus vor, daß diese Schutzvorschrift erweitert 

wird um das Verbot, derartige Verpackungsmittel 
in den Verkehr zu bringen. Sofern diese Vorschrift 
Gesetz wird,  hält die Bundesregierung die Rechts-
grundlagen für die Überwachung des Verkehrs mit 
Verpackungsmaterial für ausreichend. 

Anlage 8 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Vogel vom 13. März 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache 7/296 
Frage A 160) : 

Ist die Bundesregierung darüber unterrichtet, daß eine fran-
zösische Gesellschaft namens seretes im Auftrag des fran-
zösischen Ministeriums für Raumordnung, Städtebau und Bau-
wesen eine umfassende Studie der Stadtentwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland bearbeitet, und wie beurteilt sie 
diese Tätigkeit? 

Die Bundesregierung ist durch ein Schreiben der 
Seretes (Société Anonyme) vom 26. Februar 1973 
darüber unterrichtet, daß deren wirtschaftliches 
Forschungsbüro im Auftrag des f ranzösischen Mini-
steriums für Raumordnung, Städtebau und Woh-
nungswesen eine umfassende Studie über die Pro-
bleme der Stadtentwicklung in der BRD durchführen 
soll. 

Eine Rückfrage bei dem französischen Ministe-
rium, mit welchem das BMBau seit Oktober 1971 
einen engen Kontakt durch die Bildung eines 
deutsch-französischen Sachverständigengremiums 
hat, ergab, daß im Juli 1971, also vor Bildung dieses 
deutsch-französischen Sachverständigengremiums, 
die Firma Seretes mit der Durchführung der o. a. 
Studie beauftragt worden war. 

Da sich ein Vertreter des BMBau am 20. 3. 1973 
zu Besprechungen mit Vertretern des französichen 
Ministeriums im Rahmen der Arbeitsgruppe „Städte-
bau" dieses deutsch-französischen Sachverständigen-
gremiums in Paris aufhalten wird, soll gemeinsam 
geklärt werden, ob und in welchem Umfang die Un-
tersuchungen der Firma Seretes noch erforderlich 
sind bzw. ob sie durch die Arbeiten des deutsch-
französischen Sachverständigengremiums bereits 
überholt sind. 

Die Firma Seretes, Paris, sowie die von der Firma 
Seretes angesprochenen Organisationen und Ver-
bände und das Auswärtige Amt sind entsprechend 
vorläufig unterrichtet worden. 
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